
130 der Beilagen zu den stenographischen Pi"otokollen des Nationalrates (V. G.P.). . . 

Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, _als . sie nicht, die Genehmigung des 
Alliierten'Rates erhalten hat. 

! 

Regierungsvorlage. 

Bundesverfassungsgesetz vom 
. 1946 über die Behandlung der 

N ation'alsozialisten (Nationalsozialisten-
gesetz). . ' 

Der Nationalrat Ihat beschilos-sen: 

L HAUPTSTüCK. 

3. Verbotsgesetznovelle. 

Albscihnitri: 1. 

,Das Vel'flassungsgesetz vom 8. M~i' 194.5, 
St. G. BL .Nr: 13, über das VerlbQt der NSDAP 
(Verlbotsgesetz) i!l1 der fassulllg ,des Vemassung\S
geset'zes VQm 15. -August 1945, St. G. BI. 
Nr. li7 (1. VerlbOilsg.esetZl1'ovdle), und des Ver
fassungsg.esetzes vom 16. Nov,ember 1945, 
B. G. BI. Nr. 16/1946 (2. Verbotsgesetz-
novelle), wird abgeän.dert wie folgt! . 

1. § 3, Albs. (2), enbfälit. 

2. Zwilschen den §§ 3 und 4 werden folgende 
Best·immu·ngen' eli.ngafügt: . 

,,§ 3 ll. Eines Ver1brechens macht sich Schu~dig 
und wird mit .dem Tode und dem VerfaU de's 
geSlamten VermÖigens lbestraJft: ' 

1. wer ,den ol1gamisatol'i,schen Zusammenhalt 
der NSpA.·P, der SS, ,der SA, ,des NSKK, des 

. NSFlK, des NS~SOi1datenringes, des NS-Offiziers
bundes, einer ihrer Gliederung.~n, eines ange
schlos~enen Verbandes oder emer an·deren 
nta,tiollJalsolJiaJIilstischen 011ganisation laufrecht~u
erhalten oder her.zustellensucht; 

2. wer eine VeI1bindung gtlÜU1ldet, deren~ Zweck 
I _es 1ist, durch B.etätigung ihrer Mitglieder im 

nacional'&oiz:~a1istischen Sillmdie Seihständigkent 
und Un,aJbhän:gigkeit' der Republilk .österreich 
zu untergraJben oder .die öffentliche Ruhe und 
den Wiederauf1bau österreichs zu stören, oder 
wer sich in einer 'Verbindung di,eser Art führend 
bet:itigt; 

3. wer den Audibauei,ner Ider ;in der Z. 1 und 
4er Z. 2 ,bez·eichneten Organisation<=n und Ver
bindungen durch Anwel1bung VO!l1 Miugliedern,' 
Bereit!Sltelhing . von Geldmitteln oder in ä'hnliCher 
Wei,se för:dert, die Mitglieder einer solchen 
Orß;J)IlÜsIation oder VeribihJduifig mit Kampf.m~t
beln, Verkeihrsmi!HeIn Order Eimichtungen rur· 
NachrichtenülbenmJitdurig ausrüstet oder in ähn
licher Weise die Tätigkeit einer solchen OI'g'ani
slation oder Verlbindung ermöglicht oder unter
stÜt2it; 

4. wer für .eine SQ'lch~ O!1ganisatiOillodel' Ver
bindlUng Kampfmi~tel, Verkehrsm:i.m:eI oder Ein-. 
richtungen zur NachrichteniÜibermittlung her
stellt, sich verschafft oder bereit hält. 

§ 3 t>. Wer an einer 01"g,anis3'tion oder Ver
binrclung der in § 3 a bezeichneten Art teill
nimmt oder sie durch Ge1dzuwenldungen oder 
in lander.er WelDse untel'1sIJliti.t,. wird, wenn die 
Handlung nicht nach § 3 a stra.Bbar ist, -wegen 
Verbrechens mit schwel'1em Kerker von 10 his 
zu . 20 "}IaIhren ,'ll'nd mit ,dem VeI1f'alH des ge,slam
ten Vermögens Ibestradit. 

§ 3 c. Die Strad1barkett der .in den §§ 3 a und 
3 b hezeichneten Handlungen er:lischt, wenn 
der Schuldige aus' eigenem Antrieb, elhe die Be
hÖl'de sein Verschullden erlfälhrt, aUes, was ihm 
von ,der OrgJaniSation oder Verlbindung U!l1,d 
ihren PIIänen bekannt ]st, zu· einer Zeit, da es . 
noch geheim war und ein Scha,dcn verihiitet wer':' 
den konnte, der Behöl1de en1Jdeckt. 

§ 3 ,d. W eröH:entlich oder vor mehreren 
Leuten, 'in Dl"uckwet1ken, vel1breiteten Schrif,ten 
oder . bildlich~n Dar:steNungen .zu einer der nach 
§ 1 < oder § 3 v,eI1botenen HandlU!l1ßcn awfor
dert, aneiE,ert oder zu ver1eiten sucht, insbe
sondere zu diesem Zweck dlie Ziele der NSDAP, 
i'hre BinrichlJUngen oder Maßn·ahrnen verherr
licht oder aßpr,eist, wird, sofern sich dal'ID nicht 
ein schwerer v,erpöntes. Veroremen· darstellt, 
mit schwerem Kerke.r von 10 ibis 'z·u 20 Jahren 

• 
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und mit ,dem Venf.all des 1?;esamten Vermögens 
bestraft. 

§ 3 e. (1) Wer di,e BegehUlIlß eines, MOl1des, 
eines Raulbes, einer BrandlegullIg, eines Ver
brechens nach §§ 85, 87 oder 89 deS Straf
gesetzes oder emes V el1br,~chefl's IlIach § 4 des 
Spreng5toffges,erzes als Mibtel <der Betätiguilig im 
nationrai1soziailillstilSchen Sinn mit einem anderen 
v,eratbredet, wil'd mit dem Todeuilid mit dem 
Vel1falil des gesamten Vel'mögens bestr,aft. 

'(2) Nach Albs. (1) 'wlind nicht Ibestraft, wer 
<? sieb ,in eine Veralbl'edul1lg Ider ,dort bezeichneten 

Art eingelliSsen hat, in ,der 'FoIg,e alber aus ei
genem Antrielb, ehe ,die Behörde sein Verschuil
den ertfäihrt,alles, was i.hm von ,der Veralb-

/ r~dullig lbekalIDt ilSt, der Behör,de zu einer Zeit 
entldeckt, da es noch .geheim war und das Ibealb
sicht\i,gte Vel1bl'echen verhütet wel'den konrut,e. 

§ 3 f. Wer einen <Mord, einen Raub, eine 
Br,a'ndllegung, ein V,eI1brechen nach §§ 85, 87 
oder 89 ,des Straf.gesetzes order ein Verlbr,echen 
nach ':§ 4 ,des Sprengstoffgesetzes alls Mittel der 
Betätigung im natioruai1soziali'suischen Sinn ver
sucht oder volllbringt, wil1d mI~t dem Tod /Und 
-m~t dem Verifal,l de's gesamten Vermögens be
stmlft. 

,§ 3~. Wer &ich auf aJndere als die in ,den 
§§ 3 a his 3 f ibeuichnete Weise im nauiona'l
sozialistischen Sinn,e betätigt, wird, sofern die Tat 
nicht nach einer ,anlderen Be~timmung strenger 
strafhar ist, mit ,schwerem Keriker 'von 5 Ibis 
zu 10 Jahl'en, bei 'besonderer,Gefährlichkeit des 
Täters oder der Betät~gung 'bi:s zu 20 Jahren 
bestraft. Auch kann aJu,f Vermö~ensverfall er
kannt wenden." 

3. § 4 hat zu lauten: 
,,(1) Alle Pe'r5lOnen, ,die ähren ol'dentlichen 

Wohnsitz oder dauernden AU'fent'halt im Ge
biet der Republik öst,erreich halben und ~ wenn 
auch' nur zeiitweis,e -z;Wlischen dem 1. Juli 
1933 und dem 27. April 1945 ' 

a) der NSDAP oder ~hnen Wehrverlbänden 
SS oder SA oder 

ib) dem NS-SoldaJtenrung oder dem NS-Offi-
ziersbund ,al1lgehört halben .oder. . 

c) Führer in Iden Wehrverlbäl1lden NSKK Qder 
NSf1K yom. StlUrmflÜlhrer Qder' Gleichge
steHten aulfwär~s oder Funktionäre in 
einer son!St~g,en Gliederung, Organisation 
oder~n einem '.sonstigen ,angeschlo~senen 
Verlband von dem emem Kreisleiter .en<t
sprech,enden Rang aufwärts ~ar~n, 0 

werden in be6ondert;n Listen verzeichnet. 

(2) Als AngelhöriJgerder NSDAP '1st ru}:Z;U

sehen, wer als Minglied in diese. Partei au~ge
nommen worden .ist (P,arteimiug~ied) oder wer 
durch Aufnahme a'1sParteianwärter die Anwart
schaft ,auf ,dlie Par.reimit.gilie,dschaüood dliS Recht 

zum vorläJ1lfigen 'tragen' des Pal1teioabzeichens 
erworlben hat 0Barteianw,ärter).· 

(3) Die Dauer des die R~istl.'lierun~spf1icht be- . 
gl'ündenden Zustandes, Part,eiaUiszeichnungen, 
Fiunlktionell sowie die 'besonderen miJt Rechts
foLgen . verbundenen Umstände, insIbesondere 
auch ·di1e Zugehöriglkevt zu einer bestimmten 
Personengnppe (§ 17), sind in den Listen be
sondel'lS zu vel'mer:ken. 

-(4) Durch Veroridnung ,ka,nn hestimmt wer
,den, welche Personen a1l5 tFunktionäre im Sinne 
rueses ßU'~desver:fassun.gsgesetlz.es anzumen sind. 

(5) Von der Verzeichnung .gemäß Aloo. (1) 
sind aoogenommen: 

a) Pal1te'i1ariwärt'er, der,en Au'fnahme in die 
. NSDAP . ,aus pdlitischen Gründen abge
'lelhnt wOllden wst; . 

b) P,arteiIl'llirt:!glieder, Aillgehömge ,der SA und 
Parteiamvärter, ,die 'aU's politischen Grün
den vor dem 1. JäilUner 1945 entweder 

() aU9g,esch'lossen WUNen Qder ausgeschieden 
'sind; 

c) PallteimitlglNeder und ,Rarteianwärter,die 
sich aus pd.Litischen. Gr.ünden entweder in 
,gerucl1tlicheroder polizeilicher Haft VQn 
mindestens einer W Qche Ibetfunden oder 
sonst länger da,uernrde Schä,digungen ,durch 
:gerichtliche oder !itaatSipdlizei1iche Maß
nahmen au'S solchen Griinlden erlitt,en ha
!ben, sofern sie si,ch ni~t später .ohne Zwang 
j,m Sinne der NSDA:P betätilgt haben; 

d)PersoneiU, die ledi~lich einer Betriebs-SA 
angelhört halben, Qhne eine Funktion vom 
Sturmlfülhrer ader· Gleichgestellten auf
wärts heikleildet zu 'lh3)ben; 

. e) PerSlOnen,denen die P!'OVl.i50rische Staats
regierung 'eine A umahme von :der B,ehand
Jung nach den Bestimmungen des Ar
tike1l5 n zugeblHigt Ihat; 

I 

f) Mitgllieder oder Anwärter der NSDAP 
oder ihrer Gl,iederul1lgen, wenn sie mit der 
, Waff,e ,in ,der Hiand 11n ·den Reihen der 
AlHiierten Armeen Igek~mpft b,alben. 

4. § 6, Satz 1, erhält folgende tFa's:sung: 
"Die Listen . sind nach Orrtsgemeinden,· in 

Wien uPid ,ander,en grQßen Stärdten nach' Be
. :nil"ken, 'Ga!ssen, hezi-ehUlllJg:swerse nach Hausnum
mern am:zu:legen." 

5. a) Im § 7,der die Sezeiclll1lUng Abs. (1) 
erhä'lt, 'hat ,der ,zweit,e Satz 'Zu lauten:· 
"Dies gÜllt lauch-für Vermerke im Sinn des 
§ 4, Albs. (3)." 

b) Dem Albs. (1) wenden nachst,ehende Alb-
,sätze IlIflgefÜJgt: '. 

,,(2) Die in den besonderen Listen nach 
rechtskräftigem Albsch<1uß des . Regi'Strierungs~ 
verfahrens y,erzeichneten und vermerkt,en Um
stände sind :für aUe Gellichue und V ~rwaltungs-

i 
I 
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behöl1den hindend. fesngestellt, für die Gerichte 
jedoch, soweit sie im Str<l!fverttaihren nach der 
StrafproZleßor.dnung ·zu entscheiden haben, nur 
da;nn, wenn die KQ.inmi~sion heim Bundesmini~ 
sterium für Inneres \Schon entschieden hat. 

(a) 1st die mtschddul1lg ,eines Gerichtes od~r 
einer Ve1"walllungsbehö1"de von der iFesvstelJung 
von Umständen aJbhätngvg,die ~n ,den be~onderen 
Listen ~u verz·eiclmen sind, ·so halben diese Be
hörden ilir VerJah1"en von Am~s wegen Ibis zur 
rechtskrakigen L6eendigung des Vel1fahrens nach 
Abs. (1) zu ,untelibn:chen, zUigleich3l11e ihnen Ibe
kanntgewordenen Umstände der nach Ahs. (1) 
zU\Stä;u,digen Behörde auwuzeigen und erfol1der
lichenlfaJlls . um Einleitung des Verlahrens nach 
Albs. (I) zu ersuchen. Die iFoftJsetzung des ufllter
brochenen V,e1"fahrens erfoJ:gt auf· Antralg oder 
vOn Amts wegen.. Diese S'estimmungen geldm 
nicht für das gerichtliche StrafverJahren. 

• 3 

10. § 15 entfallt. 

11. § 16 hat zu lau~en; 

"Oie Verjährung der in diesem Bundesver
fassungsge.setz unter Strafe 'gestellten Hand
lungen beginnt frühestens' mit I ·dem 6. /Juni 
1945." 

12. Die Oberschri'ft zu Artikel IV hat zu lau-
ten: "Artikel IV: Bestimmungen 
pflichtige Personen." 

13. § 17 erhält folgende Fasung: 

über sühne-

,,(1) Die in .die besonderen, Listen einzutra
genden Pers~nen sind nach Maßgabe der B~
stimmungen dieses Bundesverfassungsgesetzes 
sühnepflicht'ig. Sie werden in Ansehung der 
SühnepfJicht in helast·ete und minderhela'stete 
Personen eingeteilt. 

(2) Belastete Personen sind: 
a) Personen, die jemals Hoheitsträger d~r 

NSDAP vom ZeHenleiter oder Gleichge-
stelliten aufwärts waren; 

h) Angehörige. ,der 5S; 

c) Angehörige der SA, des NSKK und des 
NSFK, die jemals Führer vom Sturmführer 
oder Gleichgestellten aufwärts waren; 

(4) Die R,egistrierurugsbehäroen' haben nach 
rechts'kraftÜiger Beendigung ,des RegJ~strierungs
vel"falhl"ens aülf Antrag oder auf Ersuchen von 
Behöl'den über den lnihalt der Eintragungen !in 
die Ib.escin!deren Listen A,u'~Üig.e aus dem R~gister 
zuerteiien 'sowie RegJistriel1Ul1Iglskal1ten auszu
stellen. Das Näihere über die RegiJstrj,erul1l~s-
ka.1'ten wittl. durch Vel'ol1dnung obesoimmt." ~ d) Funktionäre sonstiger Gliederungen, Orga-

6. Die Ülberschl1~f.tzu Aruikel HI hat zu 
lal:lllen: 

"Al1tiJkel 111: 
mung.en." 

Stmfr.echtliche· Sondel1bestim-

7. a) Im § 10, Abs. (2). werden ,die Worte 
"Provirol'ische Staatsregierung" durch ,da'; 
Wort "Bundesregierung" ersetzt. 

b) tOer § 10, Albs. O}, hat zu lauten: 
,,(3) Pie VetiOilgung finde.t f.erner staH, wenn 

sich <ler Tä.ter n.ach dem Inkralfttreten des Ver
botiSge,setz'e~, vom 8. Mai 1945, St. ·G.ßT. Nr. 13" 
in seiner U~spl'ün~ichen Fas~ung für die N5DAP, 
f,ür eine ihrer GliederUl1lgen oder einen ihrer 
Veribände il1gendwüe betäügt, sich 'eines Ver
brechens, eines gegen .die äffendicile Ruhe· ul1ld 
Ol1dnul1lg vel1stoßeooen Vergehens· ·ooer einer 
solchen übel'tretung smuldlig I~macht oder 
son~t eineal!lf verwe1'fllichen Bewegg1JÜ:nden be
ruhende ,strafhare Handlung Ibegangen hat." 

8. In § 1.2 werden n:ach dem Ausdruck 
"NSFK)" f01gende Worte eingefü.gt: "den 
N:S,..501datenr.iIlig, Jen N5-Ofnziersbund". 

9. a) § 13 hat zu lauten: 
"Die :gemäß §. 12 r,echtskr:ifüg verul1teill
ten Personen ~ind in den Ibesonderen 
Listeri, von Amts wegen 'zu ver,z,eichnen. 
Es gelten für ihre Verzeichnung im übri
gen die Bestimmungen des §. 4." 

b) Der bisherige § 13 eIihält die Bezeichnung 
§. 14. . 

c)' Der bisherige § 14 entfällt. 

nisationen oder angeschlossener Verbände, 
·die einen dem Kreisleiter der NSDAP 
gleichgesteltten oder höheren Rang beklei
deten; 

e) Personen,die für ihre Tätigkeit für die 
NSDAP mit dem Blutor:den vom 9. No
vember 1923, dem Goldenen Ehrenzeichen 
der NSDAP, einer Dienstauszeichnung der 
NSDAP (in Bronze, Sifber oder Gold) 
oder· dem Goldenen Ehrenzeichen der 
Hiclerjugend ausgezeichnet wurden; 

f)die gemäß §§ 10, 11 oder 12 redmkräf. 
tig verurteilten Personen. . 

(3) Minderbelastete Personen sind 'aUe übrigen 
gemäß § 4 in die besonderen Listen einzutra
genden Personen." 

14 .. § 18 hat z,u laut~n: 
"IBelast,ete ,P,ersonen im LSinne des §,17, Albs. (2), . 

halben. die nachs.tehenden Sühnefolgen zu. tra·gen: 
a) Sie unterliegen einer laufen'den und einer 

einmaligen Sühnea.bgabe na.m. den- Bestim
mungen des IX. Hauptstückes. des Na
tiona1so~ialistJen;gesetlZes. 

b) ISie sind aus einem öff,entlich-r,echtlichen 
odel' sonstigen Dienstverhältnis zum Bund, 
zu den Ländern (zu der Sta.dt Wien), zu 
den Gemeinden, zu sonstigen öffentlich
rechtli.chen KörperschatBen und zu von 
diesen verwalteten oder bea·Ulfsichtigten 
Körperschaften, Fonds, Anstalten, Betrie
ben und IUnt,ernehmunogen sowie zur 
Dsterreichischen NationaLbank entlassen. 
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Die Entlassenen haben aus dies·em Dienst
verhältnis keinen Anspruch auf Ruhe
genuß oder Abfertigung,' ihre Angehörigen 
k'einen solchen autt Versorgungsgenuß. Emp
fängern von iRuhegenüssen aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis . oder 
von Vers.orgungsgenlÜssen nach einem 
pff.entlichen [ßedienstetJen wird .der. Ruhe
oder Vers.orgungsgenuß eingestellt. Die 
genannten Persünen können nicht in den 
öffentlichen Dienst aufgenommen werden. 
Zur Vermei,dung unbilliger Härten kön
nen Unterihaltsbeittäge unter sinngemäßer' 
Anwendung der ~estimmungen des § 98 
des Gesetzes vüm 25. Jänner 1914, 
,R. G. BI. Nr. 15 (Dienstpragmatik), von 
der Dienstbehönde (Diimstgeber) zuerkannt 
wel'den. Sie können an einer Hüchschule 
als Privatdüzent rticht zugelassen wel'den. 

c) Sie sind in der gesamten Wirtschaft von 
der Bekleidung eines leitenden p.üstens 
(einschließlich der Stellung 'eines Prüku
risten, Handlungsbevüllmächtigten oder· 
Abteilungsl~iters) ausgeschlüssen.· 

d) Sie sind von der Führung eines Unter
nehmens ader 'Betriebes, aus welchem Titel 
immer, ausg,eschlossen,' sofern das Unter
nehmen oder der Betrieb nach der Höhe 
des Anlagekapitals,des Umsatzes, der 
Zahl der Beschäftigten oder nach sünsti
gen ,MertkmaI.en ,über den Raihmen ,eines 
Klein- oder kleineren Mittelbetriebes 
hinausgeht. Die näheren Bestimmungen 
über die Merkmale eines Klein- .oder klei
neren Mittelbetriebes wenden durch Ver
ordnung getrüffen. 

e) Sie konnen ,die Berufe eines öffentlichen. 
Wirtschaftsprüfers, ·eines \ Steuerberaters, 

. eines Helfers in Steuersachen, eines ver
e~digten Buchfü!hrers, eines Finanz- und 
Wirtschaftsberaters süwieeines Gebäude
verwalters nicht bekldden; ferner nicht 
das Fremdenbeheribergungsgewerlbe, ,die 
Geweribe; ·die auf mechanischem .oder. 
chemischem Wege. die Vervielfältigung 
vün literarischen Erzeugnissen oder den 
Handel mit sülchen zum Gegenst,and 
haben, mit Ausnahme des im § 21, Abs. (5), 
GewO. umschriebenen Handels mit 'Presse
enzeugnissen sowie 11heat,er-, K.onzert-, 
lKino-, Variete-, Zirkus- und a'1lJdere 
Veranstaltu~gsunternehmungen, Tabak
verschleißgeschäfte, Geschäftsstellen der 
Klassenlütterie und eine Lüttokollektur 
betreiben. 

f) Sie können den Beruf eines Rechtsanwal
tes QRemtsanwaltsanwärters), eines Notars 
(Nütariatskandidaten), eines' Verteidigers 
in Strafsachen, eines Patentanwaltes oder 
emes behördlich autorisierten und beeide
ten Ziviltechnik,ers" ferner bis zum 

30. Apri11950 qen ,Beruf eines Arztes, eine:
,Pharmazeuten; eines Dentisten (Zahntech
nikers) oder eines Tierarztes nicht aus
üben. 

g) Sie können das Gast- und Schankgewelibe 
und den Grüßhandel mit Lebensmitteln 
bis 30. April 1950 nicht ,betreiben. 

h) Si,e können sich nicht an ,der Gestaltung 
,des Inhaltes einer Zeitung [§ 2, Abs. (2), 
Pressegesetz], einer Zeitungskorrespündenz· 
oder eines Sammelwerkes, sei es durch 
regelmäßige Beiträge, sei es durch unregel-

" mäßige Mitarbeit oder in irgendeiner an
deren W,eise,heteiligen; sie können ':ferner 
nicht ein Werk der Literatur (§ 2 Urhe
berr.echtsgesetz, B. G. BI. Nr. 111/1936), 
dessen Urheber sie sind, [§ 10, Abs.' (1), 
Urheberrechts gesetz ],der öffentlichkeit' 
zugänglich machen. 

i) Auf sie finden die besünderen Bestimmun
gen der Geseoze über W ohnungsanf.orde
rung, Wirtschaftssäuberung unld AI1beits~ 
pflicht Anwendung. . 

j) . Sie können nach Maßgabe der Bestimmun
gen eines hesünderen Bundesgesetzes in 
Anhaltelagern angehalten wenden. 

k) Sie sind bis 30. Aprrl 1950 v.om 
aktioven und passiven Waihh;echt: in ellle 
öffentlich-r,echtliche Körperschaft so'wi'e 
vün ,der Bekleidung des Schöffenam'tes 
ausgeschlüssen. 

1) Sie können bis 30. April 1950 ein'er püli
tischen Partei nicht angehören. 

m) lSie, ,können Ausschüssen, V.orständen, Lei
tungen, V,enwaltungsräten, Aufsichtsräten 
und s.onsvigen V,ertretungs- oder Verwal
'tung~körpern vün V,ereinen und aUen son
,stigen mO:t Rechtspersönlichkeit l3.usg.estat
teten iEinridJ.tungen 'nicht angehöI1en." 

15. § 19 !hat.zu lauten: 
,,(1) Mindenbelastete Persünen im Sinne Ides . 

§ 17, Abs. (3), ha'ben ,die nach~tehe'nden SÜihne
f.olgen ,zu tragen: 

a) Sie unterliegen einer lauf.enden und einer 
einmaligen SühneaJbgabe nach den Be
stimmungen ,des IX. Hauptstückes des Na
tiünalsozialistengesetzes. 

b) Sie können im öffentlichen Dienst 
a) nicht eine LehrkanzelfürPhilüsüphie, 

für mittlere oder neuere deutsChe Li
teraturgeS'Chichte, für mittlere .oder 

, neuere Geschichte für Vülkswirtschafts
lehl'e, .für V:üI.kswirtschaftspolitik, für S.o
zialpülit~k oder für Gesellschaftslehre 
innehaben .. Die Bestätigung der Lehr
befugnis als Privatdüzent kann wi,der
rufen werden; e'inesüIche Bestätigung ist 
,zu widerrufen, wenn die Lehrlbefugnis 
die im ersten Satz ,besünders genannten 
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Fächer oder eines ihrer Teilgebiete um
faßt. Sie können ferner nicht als Hoch
schulassistenten für ,die im ersten Satz 
genannten Lehrkanze1n (Institute) tätig 
sein; 

ß) außer inden Fällen des Abs. (2) nicht 
bei PoIizeidienststellen, im Sicherheits
w~ch-, im Gendarmerie-, im Krimi
nali, im Zollwach- und im Justizwach
di~nst; 

j) außer ~n den FäHen <des Abs. (2) nicht 
bei Ider 'Strafrecht:.pflflge und beim Straf
vollzug; 

0) sonst nicht auf iLeitenpOISten 
untd Erziehungsberuf ,bils zum 
1948 verwendet wel1den; , 

im L6hr-
30. April 

5) sie könnoo im öffendichen Dienst wäh
rend des Dienststandes höChstens aru.f 
Dlienstposten verwendet werden, die 
'einem Dien~tposten der' VI. Dienst
klaosse' de,r aHgemeinen V:erwaJtung des 
Bundes 'eim Sinne ·des Geha,lotsgesetzes 
1927), wenn '~ie a1ber einem Dj.enstzwe~g 
der Verwendungsgmppe 8 der ,~llge
meinen V:erwlaltung des Bundes ang,e
hören, einem Dienstposten ,der 
,V. Oi'enstklasse cllieser VefiwaiitulJ1ig ent
sprechen. Ilhr Dienstbe'ZU'g 'k,ann den 
Höchstlbez_u'g der vOl'bezeichneten 
Die1).stposten der allgemeinen Verwal
tung nicht iibersteigen. Haben oder hat
ten sie be'reits einen höheren Dienstpos
ten inne, dann sind sie für ,die Zeit des 
Dienststandes auf einen der vorstehen
den lBe'stimmung entSiprecheriden D~erust
posten mit Ider Maßgalbe flÜck:mreilhen, 
daß hiddurch i'hl'e Dienlstbe,zügenicht 
um me'llr a'Is ein iDriititeii vermimdel't 
wet1den; andernifaUs ~nd die ,Bezüg,e 
durch Zuil<ligen 510 zu erh6hen, daß sie 
zwei Driittel, der tfl'ülheren Bezüge er
reichen. RückJgereihte roönnen iln der 
ZeitvlOm 1. Milli 1945 Ibis 30. April 
1948 nicht <!JUlf eine,~ höheren Dienst
post,en heföl1dert werden. Erlfdigt keine 
Rückre;ilhtung, so kann di,e Zeit vom 
1. Mai 1945 bis 30. Apri,l 1948 !für di.e 
Viorrückurug ,in höhere Be:vüge nicht an
gerechnet wel'den. 
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-VoJtIeI1lduntg des· 55. Lebensjahres. Dies ,gilt 
nicht, wenn die Hetroffenen :zufdlge amts
ärztliChen ZeUigniSlS,es ,aPbeitsunfähig ~ind 
oder zufoLgeBestäovigung ,des Atlbeits
amtes nicht in Ideln Aribeitsprozeß einge
schiltet werden Ikönnen. Zur Vermeildung 
'unlb~H~ger Härten können· UnterhaJtslbei
traige unter ~i~ngemäßer Anrwenldu'I1lg der 
BestimmUngen ,des § .98 tdes Gesetzes vom 
25. Jänner 1914, R.G. BI. Nr. 15 t(Dienst
pl'3!gmJitilk),V'OIl der Dienstbehörde 
(Dienstgeb~r) 2'Jlierlkannt wet1den. 

,d) Bs ItrfiBfensie ferner die Sülhnerfoltgennach 
§ 18, lit. c, ,d und m, bis zum 30. April 
1948; daJssellhe <gilt von dem' 'Betrieb des 
Fr,emdenlbeheribergungs,gewel1bes, der Ge
werlbe, ,die ,auf mechall'~sch,em oder chemi
schem Weg die VervieIfähigung v~n lite~ 
rarvschen iEmeulgnissen oder den Hand.eJ 
mit solchen 2'Jum Gegel1!Slt3!nld haben, mit 
Ausnahme Ides im § 21, Albs. (5), GewO. 
umschriebenen Handels mitPresseerzeug
nissen sowie von Theater-, Konzert-, 
KilnD-, V'aruett!-, Zir'k~s- untd anderen Ver
a;nstalJt'tl'lltg'sunt<ern~hmU:llIgen'." S~e könrien 
Iferner außer ~n den' Erltlen des Ahs: (2) 
innerhallb ,dieser Zeit die iBeruf~ eines 
Recht~anwa.Ites,eines 'Verteidigers ,in 
St~aJflSadhen, eines' Notars, eines IPatent
anw.r1tes, 'eillles Ibe'höfldiJ.ich auto.rlSl,erten 
und heeideten ZiviIt,echnilkers, eines öHent
loichen . W,invschalftspt1üfers, eines Steuer
beraters oder emes Gebäudever~a!ters 
nicht~usülben. 

e) Sie können sich\ Ibis zum 30. April 1948 
'nicht ,an cl,er Gest:altung des Inhaltes einer 
Zeitung [§ ,2, Albs. (2), ;Pr~s~gesetz] mi,t 
Ausnahme von Fachzeitschrift,en, ,einer 
Zeituntg9korrespondenz oder eines Sam
:melwelikes durch regeIlmäßige Beit,räge 
heteiJiigen. 

, f) S<ie s'ind von der 'Beklevdung 'eines Ieiten7 
.den ,Po~t,e1llS im Lehr-, und iErz,ielhungs
beruf ibis' 30. Aprlil 1948 aus:geschlO's'sen. 

'g) Sie !Sind bis zum 30. April 1948 von der 
BeMeidung des SchöHenamtes ausgeschlos'
,sen. 

(2) Minderbelastete Personen können nur dann 
lbeiPo1i'zddiienstlScdUen im iSiche.rheitswach-, im 

c) Ihre RuhegenÜlsse aus einem öffentlichen I Gendarm:eri.e-, ,im IKriminal-,irm Z'Ül1wach- und 
Dien'stverhäUtruils oder ihreV:er:sor'~UJngs- im Justizw.ach·dienst, bei tder Stra:frechtsplfilege 
genülSse, nach einem öffentLichen Bedien- und heim StralfvoUzulg v'erwendet wel1qen oder 
steteD; werden bis 30. April 1955. rum ein die Bemfe .ei,nes Rechotsanw:arltes, eines V:erteJidi
Dribtel g.ekürzt;diese 'Kürzung findet ie- gens ,in Strafsachen, eines Notars, ein.es Patent
doch nur S'Ü weit stallt, 'alls. dadurch die amv,aItes, e~n·es lbefuörd;Iich 3!ut'Ünsierten und' be-' 
l.!m die E'inkommeno(Lohn}steuer vermin- eideten. Ziviltoechnikel1s, einesöifftmtlichen Wlirt
derte monatliche Auszahlung nicht unter schaf,tlSptül.er.s, eines Steuetlberaters oder' eines 
den Betrag von 150 S s'inkt. Die Flüssigma- Gebäudeverw,ahens ausÜlben, wenn aufithren 
chunJg ihrer Ruhe- und Ve!'!Sor:gungs- Antrag bei Iden sach<ltich zuständigen :Buntdes
g,enüSlSe entfälh jedoch vo~J.st1ndig Ibis zur minisoteri'en ,geMldete KommissiDnen die Zu'läs'" 

/' , 
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sigkei,t der Verwendung oder Bemfsausiilbung 
aussprechen. 

(3) Die KOIIl1missio,nen Ihestehen aus dem zu
ständigen iBundesanin,isrer oder einem von ilhm 
bestellten Vertr,eter ,als Vorsitzenden, einem 
V:~r~reter des Bundesministeriums, einem Ange
hongen der lßemfsvertretunlg des AntragsteiHef!s 
und .aus je einem Vel'treter ,der drei anerkann
ten pdlitischen !Parteien. Die Entlschei,dungen der 
Kommissionen wel'den mit einer Mehrheit von 
vier S~immen getroffen. Der V o'rsi~zenlde sümmt 
nicht mit. Das Nähere Wlil'd durch V erord~,unO' 
bestimmt.'" , ," 

16. Die b~sh.erigeln' §§ 19 und 19 'a halben zu 
entfaHen. 

17. § 20 hat zu 1aute;n: 

,,(1) A\lIfdie Anwärter der NSDA,P sind un
beschadec der sonsrige~ Sü~nef'0I1g.en gemäß 
§ 19 die Bestimmungen über die Sühnefolgen 
nach § 19, Et. d, mit Ausnahme des dort zitier
ten § 18, 1it. m, und nach § 19, 1it. e, nur dann 
anwendibar, wenn dies mit Rücksicht auf ihr 
Verha;1t'enals erlfol1detlich erlklärt wird. Hier
über entschei'detauf Gr~nld von Anzeigen, die 
bei Ider Bezjirksv,ef1>\naltung9belhör'de ZJU erstatten 
sinld, ein Ausschuß ,des Nationa1r'ates,' der aus 
elf Mitgliedern besteht: Die Anzeigen sind hin
sicht:lich der Anwärter der NSDAlP, die im Zeit
punkt des Inlkralfttretens des Nationa'Isozi:aTi'Sten
gesetzes Iber~j.ts ·eine i,n Betracht kommende 
Tät'~gkeü ausÜlbten,' ibi~nen drd Monaten nach 
Inkl'af.ttreten dels gleichen Gesetzes, !hinsichtlich 
aUer anderetrl Anwärter -der NSDA,P binnen 'sech,s 
Mona;ten vom Zeiupunkt des IBeginnes ,einer 
sOllchen Tä,rj,gkeit, spätestens jedoch bis zum 
30. April1 1948 zu erstatten. Die Bezirksver
wakungslbehörden halben s01ch,e .Anzeigen bin
nen sechs Wiochen nach E:inlLangen dem Präsi
denten des Nationa1ra;tes zur Weiterleitung an 
den Ausschuß vorz,ulegen. , 

(2) Der Ausschuß besteht aus sechs Mitg'11e
dern der Österreichischen ~olrkspartei, vier Mit
gliedernidel' So:z:ialisttisch,en Partei O.sterreichs 
und einem Mitglied der Kommunilstilschen Par
tei .ost'err.eichs, ,die vom Ha'Uiptiausschuß des Na
tionalrates gewlihi1t werden~ Nach lß.edar<f kön
nen auch m&rere s,o:1che A Ulsschü'Sse ge"ähIt. 

. weroen. . 
(3) Der AUlsschuß hat seine Entscheidung bin

nen. sechs Monaten nach Vorlage 'der Anzeige 
an den Pr;i!S!i,denten des Naotiona1rates mit einer 
Stimmenmehrheit von mindestens sieben S~im
men zu treffen; Entscheidet der Ausschuß 
innerlha1b ,dieser Fiist nicht in dem Sinn, daß 
die in Betracht ikommenden Sü'hnefoLgen in dem 
betreffenden ,FaU nicht erlforderilich sind, so' halt 
auch der Anwärter Ider NSDAP die hetr,effen
den SühnefoLgen zu tmgen. Die Dauer dieser 
S.t.hnefd1geln IWr An";ärter der N5DAP beträgt 
18 Monate. Diese 1F~~t !beginnt mit der Ent-

• 

scheildung des Ausschusses, daß die Sülhnedolgen 
erforderlich sind, oder wenn der Ausschuß eine 
Entscheidung fristgerecht n~cht gefäilLt hat, nach' 
Alhlau:f der Frist von sechs Monat·en und sechs 
Wochen nach IEr~tattung der Anzei.ge an die 
Bezir'~sv,erwaoltung.9behöl1de zu laulfen und darf 
keinesfarHs '1änger a.15 Ibis zum 30. April 1950 
dauern." 

18. § i1 .. hat :ZJ~ 1aulte~: .. I 
"Das Nahe.r~ IUlberdie Emnchtung und das 

Vel1fahren der im § 20 genannten Ausschüsse 
wird durch Verol'dnuIlig geregelt." 

19. § 22 hat zu entfallen. 

. 20. Im § 26, Abs. (2), tritt -an die Stelle der. 
Anfüihrungdes§ 3, Abs. (2), die Anführung der 
§§ 3 a, 3 ob, 3 d, 3 e, 3 fund 3 g. 

21. § 27 hat zu lauten: 

,,(1) Der Bundespräsi:dent kann auf Antrag der 
zuständigen Bundesminister Ausnahmen von ,der 
Behandlung nach den Bestimmungen der Arti
kel !LI und IV und von den in besonderen Ge
setzen enthaltenen Sühnefolgen in Einzelfällen 
teilweise oder ganz bewilligen, 'wenn ,der Betref~ 
'fende seine Zugehörigkeit zur NSDAP, zu einem 
ihrer Wehrverbän,de (SS, SA, NSKK, NSFK), 
zum NS-SoLdatenrin'g oder zum NS-Offiziers
bund niemals mißbraucht hat, mit Sicherheit auf 
seine positive Einstellung zur 'unabhängigen Re
publik österreich' geschlossen wenden kann und 
,die Ausnahme im öffentlichen Interesse oder 
sonst aus einem besonders herücksi'chtigungs
würdigen Grund gerechufertigt erscheint. Ein 
solcher tberücksichtigungswürdiger Fall liegt ins
tbesonder,e rbei Personen vor,· die' - wenn auch 
nicht in den Reihen der Alliierten Mächte -
mit ,der Waffe in ,der Hand gegen .. den Nationa1~ 
sozra1ismus ,gekämpft haben. 

(2) Die überreichung eines Gesuches· nach 
Arbs: (1) ist ,durch Anschlag bei der zuständigen 
Registrierungsbehörde mit der Aufforderung zu 
veröffentlichen, Bedenken' gegen die Genehmi
gung des Gesuches innel'lha1h einer Frist von 
14 -Tagen nach' Anschlag bekanntzugeben. 

(3) Die überreichung des Gesuches und die dar
über ergangene Entscheidung sind in den beson
deren Listen anzumerken." 

. 22. Die §§ 27 a und 28 entfallen; 

23. § 29 hat zu lauten: 
"Mit . der Vollzielhung Idieses. Bundesverfas

sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut." 

. Ab s c h n i t t 11. . 

Übergangsbestimmungen. 

1. In den rhesonderen Listen bereits enthal
tene Eintragungen über Pel)ionen, die nunmehr 
von der Verzeichnung ausgenommen' sind [§ ;4, 
Abs. (5), des Verbotsgesetzes 1946], sind vo'n 
Amts wegen oder' auf Antrag zu streichen. 

I 
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,2. Die Registrierungsbehörden haben eine an
gemessene Frist für die MeLdung jener-Personen 
und für die nachträg!lich~ Meldung jener Um
stände festzusetzen, die nach den Bestimmungen 
des § 4, Abs. (1), Buchstabe bund c, des Ver
botsgesetzes in der Fassung. des Abschnittes I 
des I. Hauptstückes des Verbotsg,esetzes 1946 in 
den besonderen .Listen einzutragen sind, nach 
§ 4 des Verbotsgesetzes in seiner ursprünglichen 
Fassung a<ber nicht registrierungspfl.ichtig waren. 

3. (1) Wer vor dem Inkrafttreten dieses Bun
desve!1fassungsges.erzes ein V.erbrechen nach § 8 
des Verbotsgesetzes begangen. hat, ist straffrei, 
wenn er binnen 14 Tagen nach denf Inkraft
treten dieses Bundesverfassungsgeserzes die un
terlassene Anmeldung zur Registrierung. nach
holt -oder unvollständige oder unrichtige An
gaben benichtigt. 

(2) Hat jemand vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesv<erf,assurrgsg'eserzes ein Verbrechen nach 
§ 8 des Verbotsgesetzes begangen, so ist er' straf
frei, wenn er nach dem v()rliegerrden Bundesver-' 
fassungs gesetz nicht mehr .in den (besonderen 
Listen zu verzeichnen ist. Ein nUr mit Rück
s~cht au'f ein solches Verbrechen eingeleitetes 
Strafverfahren wegen Hochverrates n:ach §10 
des Ver1botsgesetzes ist einzustellen. Ist der Tä
ter schon wegen Verbrechens nach § 8 oder mit 
Rücksicht darauf auch wegen Verbrechens nach 
§ 10 des Verbotsgesetzes rechtskräftig verurteilt 
worden, so gilt die Verurteilung als nicht er
folgt. 

(3) ht der Täter nur wegen Verbrechens nach 
§ 8 des Verbotsgesetzes schon rechtskräftig ver
urteilt worden, so gilt in den Fällen des Abs. (1) 
und (2) die Verurteilung als nicht er.folgt. 

(4) Schadenersatzansprüche können auf Grund 
dieser Bestimmung.en nicht geLtend gemacht 
werden. 

4. pie Ausübung der Berufe eines Rechtsan
waltes, eines VerteidJig~rs in Strafsachen, eines 
Notars, eines Pat·entanwaltes, e,ines 'behördlich 
autorisierten und beeideten Ziviltechnikers, ei.nes 
öffentlichen W'irtschaftsprüfers, eines Steuer
beraters oder eines Gebäudeverwalters durch 
minderbelastete Personen bleibt jedenfalls durch 
drei Monate nach dem Iilkrafttreten -dieses Bun
desverfa<ssungsgesetzes aufrecht, wenn dieser Per
son nach dem Inkrafttreten des Verbots gesetzes 
iti seiner Fursprünglichen Fassung die weitere 
Ausübung . des Berufes ausdrücklich bewilligt 
worden war. Binnen dieser Frist hat die im 
§ 19, Abs. (2), des Verbotsgesetzes in der Fas
sung des Ab~chnittes I des 1. Hauptstückesdieses 
Bundesv.erfass<ungsgesetzes genannte Kommis
sion über die Zulässigkeit der Berufsausübung 
zu erkennen. Wenn eirie endgültige Entschei
dung innerhalb der früher genannten Frist nicht 
getroffen wird, so hat die Kommission !inner
halb derselben Frist jederrfalls zu .entscheiden, 
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ob vorläufig die weitere Berufsausübung ,.noch 
zulässig ist oder nicht. Nähere Bestimmungen 
können durch Verordnung getrpffen werden. 

5. In anhängrigen Bestandverfa:hren ist der 
W eg,falldes Kündigungsgrundes nach § 22 des 
Verbotsgesetzes in seiner ursprünglichen Fassung 
von Amts wegen ip jeder Lage ,des Verfahr,ens 
zu berücksicht.igen. über die Kosten ist nad1 
Billigkeit zu entscheiden. " 

6. Das Verfassung'sgesetz vom 15. August 1945' 
über die Änderung und Ergänzung des Verlbots
gesetzes vom 8. Mai 1945, St. G. BI. ·Nr. 13 
(VerbotsgesetznoveHe), tritt auß·er Kraft. 

7. Das Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945, 
St. G. BI. Nr. 13, über das ~rlbot der NSDAP 
(V,erbotsgesetz) :inder Fassung des Verfassungs
gesetzes vom 16. November 1945, B. G. BI. 
iNr. 16/1946 (2. Verbo!sgesetznovelle), und des 
Albschnittes I dieses Hauptstück,es ist als "Ver
botsgesetz 1946" zu bezeichnen'. 

11. HAUPTSTüCK. 

Besondere Bestimmungen über die öffentlichen 
Bediensteten. 

Abschnitt!. 

1. Das Bundeskanzleramt wird ermächtigt, die 
Vorschriften ,des § 19, Abs. (1), lit. b, c, des 
Ver1botsgesetzes in der Fassung des VeI1bots
gesetzes 1946 im Falle einer Änderung der gel
tend.en Bestimmungen des Gehaltsgesetzes 1927 
durch Verordnung den geänderten Bestimmun
gen anzupassen. 

2. Personen, die auf Grund des § 7, Abs. (1), 
des Beamten-überleitungsgesetzes vom 22. Au
gust 1945, St. G. BI. Nr. 134, auf einen Dienst
posten bereits übernommen worden sind, kön
nen, wenn auf ~ie § 17, Abs. (3), des Verbots
gesetzes 1946 anzuwenden ist, in sinngemäßer 
Anwendung der Vorschriften des § 8, Abs. (2), 
,des Beamten-Überleitungsgesetzes in den Ruhe
stand versetzt werden. . 

3. Personen, die in einem Vertragsverhältnis 
zum Bund, zu einem Bundesland (zur Stadt 
Wien), zu einer Gemeinde, zu einer 'sol;1Stigen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder zu von 

'einer solchen verwalteten 'Oder heaufsichtigten 
Körperschaften, Fonds, Anstalten, Betrieben oder 
Unternehmungen oder zur Osterreichisruen Na
tionalbank stehen und nicht auf Grund des § 7, 
Abs.(l), des Beamten-überleitungsgesetz.es vom 
22. August 1945, St. G. BI. Nr. 134, auf einen 
Dienstposten bereits Ü'bernommen worden sind, 
können, wenn auf sie § 17, Abs. (3), des Ver
botsgesetzes· 1946 anzuwenden ist, gekündigt 
werden. Die Kündigung erfolgt zum Letzten 
eünes Kalendermonates; die Kündigungsfrist 
mchtet sich nach den .,g!ltenden Bestimmungen, 
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darf jedoch VIer Wochen nicht überschreiten. 
Sind jedoch die Bestimmungen des Wirtschafts
säuherungsgesetzes in der F~ssung ,dieses 'Bundes
verfassungsgesetzes auf solche Personen anzu
wenden, so gelten diese Bestimmungen. 

A b s c h n i t t H. 

Übergangsbestimmungen. 

4. (1) Verfügungen der Dienstbehörden (des 
Dienstgebers) auf Gl1und von Erkenntnissen der 
Sonderkommissionen (§ 1 der 1. Verbots gesetz
novelle) sind .mit den Vorschriften dieses Bun
desverfassungsgesetzes in Einklang zu bningen. 

(2) Die auf GruQd des § 14 des Verbots gesetzes 
in seiner ursprü~lid1en Fassung erfolgte Ent
lassurug aus <lern öffendichen Dienst i'st !bei Per
sonen, auf die § 4, Ab.,. (5), oder § 17, Ahs. (3), 
des Verb'Otsgesetzes 1946 anzuwenden ist, von 
der Dienstbehörde (dem Dienstgeber) aufzu
heben. Bei' Personen, die unter die Best,jmmun
gen des § 4, Albs. (5), des Verbotsgesetzes 1946 
fallen, ist die Entlassung rückwirkend aufzu
heben. 

(3) Eine Nachzahlung von Bezügen findet nicht 
.statt. 

III. HAUPTSTüCK. 

Staatsbürgerschaftsreehtlich~' Bestimmungen. 

Ab s c'h n i t t 1. 

1. Das Gesetz vom 10. Juli 1945, St, G. BI. 
NI'. 59, über die Überleitung in die österreichi
sehe Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschafts
Überleitungsgesetz) in de; Fassung der Bundes
gesetze vom 18. Jänner 1946, B. G. Bl: N r. 51 
(1. Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetznovelle ), 
un,d vom 18. Jänner 1946, B. G. Bl. Nr. 52 
(2.Staa t'S bürgerschafts-üb erlei tungsgesetznovelle), 
wird ah&eändert 'wi'e foLgt: 

a) Der § 1, Abs. (2), ,entfällt. Im Abs. (1) 
entfällt die Ahsatzbezeichnung; 

b) im § 2, Albs. (1), treten an .die Stelle der 
Worte: ,,§ 17 des Ve1'botsgesetzes'" die 
Worte: ,,§ 17, Abs. (2), des Verbots
gesetzes 1946"; 

c) im § 2 a entfallen die Worte:' "nicht nach 
§ 17 des Verbot-sgesetzes zu behandeln 
sind." 

2. Das Gesetz vom 10. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 60, über den Erwerb und Verlust der öster
reid1ischen Staatsbürgerschaft (Staatsbürger
schaftsgesetz) in der Fassung des Bi1l1desgesetzes 
vom 18. Jänner 1946, IB. G. \BI. Nr. 53 
(1. Staatsbürgerschaftsgesetz-Novelle), wird ab
geändert wie folgt: 

a) Im § 5, Abs. (2), treten an die Stelle der 
Worte: ,,§ 17 des Verbotsgesetzes" d~e 
Worte: ,,§ 17, Abs. (2), des Verbotsgeset
zes 1946"; 

b) 1m § 10, Abs. (2), sind nac.h dem Worte 
"V orausseozun'gen" die Worte: "j edoch 
ohne Bedamtnahme auf die Vorschrift des 
§ 5, Abs. (2), vorletzter Satz,", einzufügen. 

3. Die Verordnung des Staatsamtes für Inneres 
vom 29. Oktober 1945, B. G. Bl. Nr. 27/1946, 
ülber die Überleitung in die österre,ichische Staats
bürgerschaft (Soaatsbürgerschafts-überlei tungs
verordnung - St.-ÜV.) wird abgeändert wie 
folgt: ' 

a) :Ber § 1 entfällt; 
b) die §§ 2, 3, 4 und 5 erhalt'Cn die Bezeich

nung 1, 2, 3 und 4; 
c) § 1, Abs. (1), hat zu lauten: 

"Eine Person ist insbesondere dann im 
Sinne des § 2, Abs. (1), des StaatsbÜrge..r
schafrs-Ülberleitungsgesetzes wegen Zugehö
rigkeit zu dem nach § 17, Abs. (2), des 
VeI'botsgesetzes 1946 zu behandelnden 
Personenkreis vom Erwerb der Staats-' 
bürgerschaft durch Erklärung ausgesmlos
sen, wenn sie als solche rechtskräftig re
gistriert wurde."; 

d) im § 2, Abs. (1), treten an die Stelle der 
Worte: "dem Venborsgesetz als ,Illegale', 
beziehungsweise nam § 17 dieses Gesetzes" 
die Worte: ,,§ 17, A<hs. (2), des Verbots
gesetzes 1946"; 

e) tim § 4 treten an die Stelle der Worte: 
,,§ 17 des Ver.botsg'esetzes im Sinne dieser 
Verordnung" die Worte: ,,§ 17, Abs. (2), 
des Veribotsgesetzes 1946". 

4. Die Verordnung des Staats amtes für Inne
res vom 29. Oktober 1945, B..G. Bl. Nr.28/1946, 
über den Erwer.l.f' und Verlust der österreichi
smen Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschaftsver
'ordnung) wird abgeändert wie folgt: 

a) § 1, Albs. (1), hat zu lauten: 
"Eine Person ist insbesondere dann im 

Sinne des § 5, Abs. (2), des Staatsbürger
schaftsgesetzes wegen Zugehörigkeit zu 
dem nach § 17, Abs. (2)" des Verbots
seties 19J.·6 zu behandelnden Personen
kreis von der Erwerbung der Staatsbürger
schaft durch Verleihung ausgeschlossen, 
wenn sie als solche rechtskräftig registriert 
wurde"; 

h) im § 1, Abs. (2) und (3), tret-en an die 
Stelle der- Worte: ,,§ 17 des Verbotsge
'gjesetzes" die Worte: ,,§ 17, Abs. (2), des 
Verbotsgesetzes . 1946"; . 

c) im § 6 treten an 'die Stelle der Worte: 
,,§ 17 des Ver.borsgesetzes im Sinne dieser 
Verordnung" die \'\Torte: ,,§ 17, Ahs. (2), 
des Vel'botsgesetzes 1946". 

Abschnitt 11. 

Die Bestimmungen der Z. 1, l,it.a, treten 
rückwirkend mit 15. Juli 1945, die übrigen Be
stimmungen mit dem Tnkm.f.ttret,en dieses IBun~ 
desverfassungsgesf'tzes in Kraft. 
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A b s c h n i t t III. 

Bis zu einer anders hurenden bundesverfas
sungsgesetzIichen Regelung. gelten qie Bestim
mungen des Gesetzes vom 10. Juli 1945, St. G. 
BI. Nr. 59, über die überleitung in die öster
reichische Staatsbürgerschaft (Staatsbürgerschafts
Überleitungsgesetz) in der Fassung der BundeJi
gesetie vom 18. Jänner 1946, B. G. BI. Nr. 51 
(1. Staatsbürgerschafts-überleitungsgesetznovelle), 
und vom 18. Jänner 1946, n. G. BI. Nr. 52 
(2.,suaatsbürgerschafts-Ülberleitungsgesetznovelle), 
und . die Bestimmungen des Gesetzes vom 
10. Juli 1945, St. G. BI. Nr. 60, über den Er
werb und Verlust der österreichischen Staats
bürgerschaft (Staatsbürgerschaftsgesetz) in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 18. Jänner 1946, 
B. G. BI.' Nr. 53 (1. Staars'hürgerschaftsgesetz
Novelle), sDweit sie mit 'den Bestimmungen des 
Bundes-Verfassungs gesetzes in der Fas·sung von 
1929 in Widerspruch stehen, als V, erfassungs
best,immungen. . 

IV. HAUPTSTüCK. 

Vereinsrechtliche Bestimmungen. 

Das Verfassungsgesetz vom 31. Juli 1945, 
St. G. BI. Nr. 102, über vereinsrechtliche Maß
nahmen (Vereins-Reorganisationsgesetz)' wird 
abgeändel"t w:ie folgt: 

Die Albs. (I) und (2) d'es § 8 des Ver·eins-Re
ol"ganis.ati~nsg-es,etzes halben zu lauten Wli,e folgt: 

(1) Personen, auf die die Bestimmungen des 
§ 17, Abs. (2), des Verbotsgesetzes 1946 Anwen
dung finden, können nidlt dem Vereinsvorstan.d 
(provisorischem Vereins vorstand) oder anderen 
Organen. des Vereines angehören. 

(2) Für Personen, auf die die Be.stimmUJ.lgen 
des § 17, Albs. (3), des Verbotsgeserzes 1946 An
wendung finden, gelten die nestlim~ungen des 
Abs. (1) bis 30. April 1948. 

V. HAUPTSTÜCK. 

(2. Kriegsverbrechergesetznovelle.) 

Das Verfassung·sgesetz vom 26. Juni 1945, 
St. G. BI. Nr. 32, ü1ber Kriegsverbrechen und 
andere nationalsozialistische Untaten (Kriegsver
br,edlergesetz) in der Fassung des Verfassungs
gesetzes vom 18. Oktober 1945, St. G. BI. 
Nr. 199, betreffend eine Ergänzung des Kl"iegs
verbl"echergesetzes (Kriegsverbrechergesetznovel
le), wird albgeänide,rt wie f.olgt: 

1. Lm § I, Albs. (6), treten anStelLe .der Worte 
"vom Gauleiter oder Gleichgestellten und vom 
Reichsleiter oder GIleichge!lteUten aufwärts" die 
Worte: "vom Kreisleiter oder Gleichgestellt,en 
aufwärts". 

2. Nach § 9 wird eingefügt: 
,,§ 9 ·a. Amnestie. 

9 

Amnestiebestimmungen und Gnadenerlässe 
stehen' der Untersuchung. und BestraJung wegen 
der in den §§ 1 bis 8 und 13, Abs. (2), dieses 
Verfassungsgesetzes ' bez·eichneten strafbaren 
Handlungen nicht enogegen." 

3. Im § 11, der die Bezeichnung Ahs. (1) er
hält, treten an die Stelle der Worte: "mit dem 
T .. ge des In!kr,aJfttretens desl Gesetzes" die Worte: 
'"mit dem 29. Juni 1945". Als zweiter Absat7 
wird' folgende Bestimmung angefügt: ' 

,,(2) Bei Taten, die weder .in diesem Verfas· 
sungsges'etz noch im' Veribot~gesetz, sondern nur 
in den allgemeinen Strafgesetzen mit Strafe be
droht sind, beginnt die Verjährung frühestem 
mit dem im Abs. (1) genannten Zeitpunkt, so
fern der Tä·ter aus nationa!.sozialiistischer Ge
sinnung oder aus WilLfährigkeit gegenuher An
olldnungen gehandelt ·hat, die im Inter,esse der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft oder am 
nlitionalsozialist,ischer Einstell1ung ergangen sind. 
Eine nach 'dem Strafgesetz schon eingetreten" 
Verjährung steht der UntersuchUJl1g und Be-
strafung nicht entgegen." I 

4. Dem § 13, Albs. (2), wird folgende Bestim~ 
mung angefügt: . 

"Das Volksgericht darf auf keine". ,mildere 
Strafe erkennen, als im ordentlichen !Verfahren 
zulässig wäre." 

VI. HAUPTSTüCK.' 

(V olksgerichtsverfahrens- und Vermögens
verfallsgesetznovelle.) 

Das V er~i<lsstU.ngsgesetz v.om 19. September 
1945, St. G. BI. Nr. 177, über das Verfahren vor 
dem Volks gericht und den Verfall des Ver· 
mögens (Volksgerichtsverfahrens- und Vermö· 
gensverifaUsgesetz) wiI1d abgeändert wie folgt: 

1. Im § 1, Abs. (1), tr,eten an die SteHe der 
Worte: ",inden §§ 3, Ab~. {2), 8 und 10 his 12 
des Vetbotsgesetzes" die Worte: "in den §§ 3 a, 
3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 8, 10 bis 12 des Verbots
gesetzes 1946". 

2. In § 1, Abs. (4), treten an die Stelle der 
Worte: "in den §§ 8 und 10 bis 12 des Ver
botsgesetzes" die Worte: "in den § § 3 b, 3 d, 
3 g, 8, 10 bis 12 des Verbotsgesetzes 1946". 

3. Im § 4, Abs. (1), treten an ,die Stelle der 
W':orte: ,~im ,§ 3, Albs. (2), des Verbotsgesetzes" 
·die Worte: "in den §§ 3 a, 3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g,' 
11 und 12 des Verbotfgesetzes 1946". 

4. Der bi~herige Abs. (2) des § 4 w.ird aufge
hdben. Der bisherige Abs. (3) erhält die Be
zeichnung Abs. (2) und hat zu lauten: . 

"Rechtsgeschäftlichen Yerfügungen, die gegen 
das Verbot nach Abs. (1) verstoßen, steht eine 

./ 
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Verfügung 1m Weg,e der Zwangsvollstreckung 
gleich." 

5./Im § 5, Ahs. (1), treten an die Stel~e der 
Worte: "nach den §§ 3, A!bs. {2), 11 OIder 12 des 
Verbotsgesetzes" die Worte: "nach den §§ 3 a, 
3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 11 oder 12 des Verbots
gesetzes 1946". 

VII. HiAUiPTSTüOK. 

Bestiml'oungen für Rechtsanwälte und Ver-
teidiger in Strafsachen. ~ 

Ah's,chnit,t I. 

Das Ge'setz vom 31. Jutli 1945, St.G.BI. 
Nr. 103, über die Wiederiherstellung ,der öster
reichi;;chen Rechts anw aluschlalft {Rechtsanwalus
or,dnung 1945 - RAO. '1945) wil'd abgeändert 
undergän7it wie folgt: 

1. § 3, Abs. {I), l1:1it zu lauten: 
"Für die Eintr,aJgung ,rn die wieder:anilulegende 

Liste der Rechtsanw~lt,e gehen in AThSehung der 
·Rechtsanw~1te, ,d~e am 27. April 1945 im Ge
biet der Röpu<bLiik <österreich zUlgelaJssen waren, 
folgende B,eS'timmuntgen: 

1. Bei belasteten, Redltsanwälten, § 17, 
.Albs. (2), des Verlbotsgeseüzes 1946, hat deI," 
Ausschuß der RechtJsan'WIa'kslk'a:mmer festzu
~tenen, ,daß ,sie den Beruf des Rechtsanwalt,es 
nicht ausülben dür1fen. 

2. Bei. minde1;1belasteten Rech~,anwälten 
§ 17, Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1946, hat 
der AIu:sschuß d'er Rechtsanwa1t;s'kammer fest
z:usteHen, daß sie Iden Serulf des Rech,t's
anwa'lt,es ibis -einschließlich 30. April11948 nic..-ht 
r.lUIsülbendiürfen, es sei' denn, daß diese gemäß 

. § 20 des Vei1bot'&gesetzes 1946 das Aus
ühung'sv,erlbot nicht tr~fift. 

3. Rechusanwä1te, auf die die Best1mmungen 
der Z. 1 unld 2 keine Anwendung finden, 
'sind in ,die Liste ,einzutragen, wenn sie schon 
30m 13. März 1938 ~n eine österre!ichische Liste 
eingetragen w,aren. 

4. Die Sestimmungen in Z. 2 und 3 
sind aurE Rech,t'sanwälte, ,die el1st nach ,dem 
12. März 1938 in eine 'öster-reichisrhe Liste 
,eingetragen oder bei ,einem österl'eichischen 
Ge1'ichlt'e zugelaJssen wurden, mit den nach
folgenden Ändet1Ungen ,anzuwenden: Die Ein
tr3!gung in die \Liste 'WIird nur auf Arutr,3ig 
vorgenommen. Di,e Rechtsanwäh'e müssen Iden 
Erlf'Ürdernissen zur AusÜibung der Rechts
:anwaltschaft entsprechen. Die Gr,oße Staat's
prüfung er~et,zt d~e Rechtsanw,ahspriÜ'f,ung. 
Di.e Ibi'slheri<ge Praxis a1<:; eingetragener oder 
z'Uigela'ssener Recht,sanwaiLt ist in die sielben
jährige Rechtsanwaltspraxis nach § 2 RAO. 
einrz'urechnen. In hel'Ücksicht'igulngswürdigen 
Fällen k,ann ,der Ausschuß das AU&maß dieser 

. PraxiJs von sieben :auf sechs J aihre herabsetzen 

und -von dem Erfol1demis der juridiJschen 
Doktorwül1de, § 1, Albs. (2), lit. c, RAO., ab
sehen." 

2. An d~e_ Ste<lJeder ersten heiden Sätze des 
§ 4, Abs. (1), treten folgende Bestitpmungen: 

,,(l) Di'e Entscheidung dal'ülber,db ein RechTs
arfwalt nach ,den vors't,ehenlden Bestimmungen '''"'. 
in die w~ederan'z,u:lelgende Liste der Rechts
anwäilte eingetraJgen wird oder nicht, ,st,eht dem 
Aus'schuß der Rechusanwalts:kammer, in ,deren' 
Sprengel ,er tätig i;st, zu, soweit nlicht da:s Ent
sd1ei<dungsrecht deri<m § 19, Abs. (2), des Ver
hotsgesetzes 1946 gena'nnten Kommisslion ,ein
geräumt ist. Der AUi>schuß-rkann für die Dmch
f.ührung der ,erforderljchcn 'Erhelbungeneines 
seiner Miuglieder oder einen ihm nicht an
g·ehörenden Rechtsanw,alt hestellen." 

3. § 4, .Albs. (2), enufä<ll<t; di.e folgenden 
Absätze erhalten di,e Albsanzlbezeichnung (2) 
und (3). Im Abs. (2) werden die Worte: "die 
V erwe,i,o-eruno- der Einotra<gulligin die Liste" unld 
im Abs~ (3),die Worte: "Di~ Verweig,erung der 
Eintragung eines Recht.sanwalt,e.s ,in die Luste" 
durch die Worte "di,e (Die) Fe~tstleHul1ig Ides 
A usü!bung'sverlbot,es" eros,eltzt. 

4. § 5, Albs. (1), erster Satz, hat zu lauten: 

",Ergibt sich im Zuge' der Erhebungen, § 4, 
Albs. (1), hinreichender Grund zur Annalhme, 
daß be.züglichei,nes RechtisanwaJtes ein Aus
ülbungsverbot ifür immer oder bis 30. April 1948 
festz,uSobellen selin wird (§ 3), S'Ü h:at der Aus
schuß ,der R,ech-tsanwal,t~kammer dem Recht,s
anwaLt die AusülbWnJg des Berufes v'Ürläufig zu 
Ul1'ter'saigen und Ifürihn g'emäß § 28, lit. th, RAO. 
mnen mittllerwei'ligen StelLvertreter zu be,steHen, 
ahne die Entscheidu11igder Registriemngs
b<:lhöl'de aihmwal1ten." 

5. Im § 5, Abs. {2), wird: ,,§ 4, Albs. (3)" durch 
,,§ 4, Albs. (2)" ersetZJt. 

6. § 7, Albs. (2), !hat zu 'Lauten: 

,,(2) Für di,e Ein rr.a:gungin die Liste der ,RedltS
anwalusanwäruer g.elten foLgende iB,estimmungen: 

1. Bei helasteben Pers'Ünen [§ 17, Abs. (2), 
des Ver'botsgesclt'zes -1946] ,hat der Ausschuß der 
Recht:sanwaltslkammer 'fes,tz:ustel1len, daß sie den 
Beruf ein,es RechtsanwaJltlsanwärters n.id1t aus
ülben kö~nen. Die §§ 4 und 5 gdten 'sinn-. 
g,emäß. 

2. Personen, ,die nicht unter Z. 1 _ auf,gezählt 
sind, sind in die Liste der Rechtsanwaltsan:wärter 
einzutr;aJgen; wenn sie ,die Vor,aussetzungen der 
Rechtsanrwaltsondnunlg vom 6. Juli 1868, R. G. 
BI. Nr.96, in ihrer ,am 13. März 1938 gültigen 
Fassung erfüllen." 

-. 7. § 8 hat zu huten: 

"Wil1d nachträg1lich gemäß § 27 des Veribots
gesetzes ei,ne AU5Inahme von der SehandLung 
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nach diesem Gesetz hewi'lligt oder ergeht .ge
m~ß § 7 oder gemäß § 19, Ahs. (2), des Ver
bOt'slges.etrz,es 1946 eine Ennscheidung, deren Be
nützung eine andere Entscheidung hänte herbei
führen können, ,so. hat Ider Aus!schl:lß der R,echts
anwabkammer die erga·ngene Emschddullig 
außer Kraft zu s,etzen, ein neuerlich,es Ver~lahren 
cinzuile~ten und vnter Zugrundelegung der nach 
§ 27 des VerlbotsgesetZJes 1946 be,willigten Au:s
nahme oder der nach § 7 oder nach § 19, 
Abs. (2),des gleichen Gesetzes eDgangenen Ent
scheidung abermaLs 'z;u ennscheiden. Gegen den 
Beschluß des AU's·schusses, mit dem die zuerst 
eng.angene Bnltsch,eidung außer Kraft ges,et'zt 
wird, ist kein RechtsmiltlJel zu'lässig." 

A ib !S c:h n i t t 11. 

Übergangsbestimmungen. 

8. (1) AnihäJng.i.ge Verf:aihren ,sind .jn jeder LaJge 
nach den/ Bestimmungen des Albschnitteis I dies,es 
Hauptslbückes woci!lJerzuifüihren; der Ausschuß der 
RechtsanwaltS'roammer :kann einer noch nicht 
vÜt!gelegten Beru'fung gegen seine Entsche,idung 
se1bst 'stattgeiben, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften des Albs chni,tte s I dieses Haupt
snückes anders z,u entscheiden 'gewe'sen wärle., 

(2) Für rechtskr::ifti:g ,ededi.lgte Verfahren 
gelten die folgenden Best,immungen: I 

'a) WuJ.1de einem Rechtsanwalt, auf den die 
Belsümmungen des § 17, Albs. (3), des 
Verlbot'~g,esetZJes 1946 Anwendung finlden, 
;die Eintm&un'g i,n' die Li'ste nach den Be
stimmungen der RAO. 1945 in ihrer 
ursprtÜn,gEchen Fa's,sung hewiHigt, so. i'st 
die Entscheidung ,der tim § 19, Albs, {2), 
des Veribon~gesetzes 1946 genannten Kom
mis9i'On einzuholen, es 'se,i denn, Idaß ihn 
,gemäß § 20. dels VerhotJsrgesetzes 1946 :das 
AIU~ülbungsv,et1bot nicht trifft. Spricht 
sich die Kommission nicht innerhalb der 
,im Albschnitt II,' Z. 4, des I. lHauptstiückes 
die~es BUlndesverfa'ssunglSge!geues v,orge
sehenen Fnist Iflür di'e Zulässülgkeit der 
Berufsausühung aus, so ist § 8 RAO. 
1945 in· der Falssurug des Aibschnittes I 
,dieses Hauprstückes s,innlgemäß anzu
wenden. 

b) Wunde einer der in lilt. algenannten P,er
sonen die Ei:ntl1a1gunlg in die Li,ste auf 
Grund der .ß.estimmungen !der Rechts
anwaltsor,dnung 1945 in der urspr!üng
lichen Fassung vel'weigert, so hat der 
Alusschuß der Rechtsanwa'lt:sroammer das 
Ausülbuniß'sveribot :für die Zeit :bi's 30, April 
1948 f.est.zusodlen unldeine vor1~ufige 
Untersagung 1ängsltens niit 30. April 1948 
zu hefristen; es sei denn, daß ihn ,g,emäß 
§ 20 des Verbotsgesetlzes 1946 das Aus
'Ühulligsverbot picht trifFt; wind die in 
§ 19', Abs. '(2), Ides Verbotsges·etz,es ge-
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nanlnte Kommission angerufen, so gilt 
§ 8 RAO. 1945 in ,der l'atssung des Aib
schnitve's I tdi5~es Hauptlstückes. Das 
gleiche gil,t 'fiür . einen Rechtsanwalt, der 
nach den Vorschroiften des § 3, Ahs. (1), 
Z. 1, RAO. 1945 in der ursprünglichen 
Fassung behandelt wunde, nunmehr a:ber 
unter die Bestimmungen des § 17, Abs. (3), 
des Vet1bot'slges.etzes 1946 fällt. 

c) F~lhein, ,nach den hi,~heri:gen Vorschliilften. 
registrierungspflidltJilger Rechtsanwalt nun
me/hr unner die Blestimmung des§ 4; 
Albs. {5),des V:eribotsgesetzes 1946 oder 
ist sonst nach den Vorschrif.ten des Alb
schnittes I ,dies·es Hauptst'ückes nunmehr 
die iEintl1atgung in die List,e zu'lä'ss!ig, wurde 
ihm jedoch d~e Eintragung in die :Li~.te 
auf Grlilhtd der Vorschdften ,der Rechr:s
anwaltsol1dnurug 1945 in der' urspnüng
lichen F:a:ssunlg recht'skräftig verweilgert, 60 

kann sofort ein neuer'licher Antrag auf 
,Eintra<&ung in di1e IListe ge.stelrh werden. 
E:~ne Y01"lälufige Unt,ersagung der Aus
i~bU'ng der Rechtsanwa1~schatflt ist yon 
Amts wegen oder auf Antrag aufzuheben, 
,wenn ,sie :nach den iß,estL...'11mungen de's Aib
schnittes I dieses Hauprsrückes n.jcht zu 
vel1fügen f;,erwesen wäre. 

9, ;Di,e Bes,oi'mmurugen der Z. 8 gehen sinn
gemä,ß rfÜt 'Rechtsanwaltsanw~r. 

Albs c Ih n i t t III. 
Bestiml!lungen für . Verteidil:er in Strafsachen. 

Die Gel1ichtshiafe H. Instanz halben hinsicht
lich der in die V!ertei:d~g'eriliste auf.genommenen, 
für da's Richt,eramt, die Rechtsanwalrschaiftüd,er 
das Notariat gepnü:ft~n Recht's'Verständilgcn 
[§ 39, Abs. (3), 3. Satz, StIPO.] ulnter sinn
g,em'äßer Anwendung der im A1bschnittt I und II 
dieses Haupt'stliickes ,f,ür die Rechnsanwälte vor
gesehenen B,esnimmungen :vorzugeheJ;l. 

VIII. HAUPTSTÜOK. 

Bestimmungen für No~are. 

Abschnitt 1. 

Das Gesetz vom 31. Juli 1945 übe~ die 
Wiederhers'tJel1ung des ösuerreichisdlen No
tariaJtes {Notar'vatsol1dnJung 1945 - NO. 1945), 
St, G. BI. Nr. 104, w,il1d albgeändert und ergänzt 
wie f.o'Lgt: l 

1. § 4 hat 'zu J,aute'n: 

"Für die Notare, :die am 13. März 1938 
ö'sterr.eichi'sche Netar,e waren U'ndda's Amt noch 
am 27. April 1945 ,im GCibiete der Republik 
österreich ausgoeütbt haben, 'gelten folgende 
Vorschr~f:ten: -

1. Bei belastetJen Notaren [§ 17, Albs. (2), 
,des VeribotJ9gesetzes 1946] hat das Bundes-
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pIiruisteriUJm 'dUr Justiz fe·:>tz'U'steMen, daß sie 
(den Beruf des Notars nicht ausüben dürtfen. 

2. Bei mirudenbdasteten Notaren [§ 17,. 
.A:bs. (3), des Velibotsgesetzes 1946] hat das 
Bundesmi'nisterium .für JUStLZ .festzusteHen, 
,daß si,e den Beruf ,des Notars 'his einschließ
lich 30. April 1948 nicht ausüben dürfen, es 
sei Idenn, daß diese Igemäß § 20 ders Verlhots
g·csetzes 194,6 da's AmsübungsV'erhot nicht 
trifift. Sie können nach dem 1. Mai 1948 
wied,er eu Notaren bestellt wer:den, wenn die 
Voraussetzungen ,des Gesetzes vom 25. Juli 
1871, R.G. BI. Nr. 75, in seiner am 13. März 
1938 ,~ü1ügen Fr.tssung vorliegen, ,ein Anspruch 
auf eine 'bestimmte Notarste1l1e ibesteiht jedoch 
nicht. . 

3. Notare, auf die die Bestiunmmgen der 
Z. 1 und 2 IklCine Anwerudurug finden, sind 
im Amte zu ibestätigen." 

2. § 5 'hat zu l'aUJten: 
t 

",Für ,die Notare, die zwischen dem 13. März 
1938 und derri 27. April 1945 im Gelbj'ete .der 
Republik 'Österreich ~u Notaren besteNt wurden, 
gelten die Bestimmungen de's § 4, die Vor
schriften der Z. 2 und 3 ,alber mit dh Ände
rung, daß in jedem 'FaHe zu prüfen ist, o'b der 
Notar :den Erfordernissen -zur ErIanlgung de~ 
Notaramtes nach der NOlJariatsofidnung ent
spricht. Die Große SlJaat~prü:fung ersetzt die 
Notariatspl"üifurug." 

3. Lm ,§ 6, A:bs. 'Cl), tr,eten an d.ie Sten.e des 
1. S'atzes ,folgende Bestimmurugen: 

,,'(1) Die IEmsch.cidung dar,ülber, ob' nach den 
vor.stehenden Vorschrilften ein Notar rin s'einem 
Amt'ebestäcigt wil1d, oder die :F'e's'tstdlung, oIb 
der Notar von der Berulfs~us'ülbung aU's
geschlossen:' i:>t, st~t dem Sundesministel"iillm 
fiür Jus1ti'z zu, soweit Inicht da's Entscheidurugs
recht der in § 19, Abos. (2), ,des VlCribotsgesetz.es 
1946 genannten Kommission eingeräUJn:t ist." 

4. § 8, 1. 'Satz, hat zu 1aut,eh: 

"Ergibt sich im Zug,e der Erlhebunlgen hin
re·ichender Grund zur Annahme, daß ein Aus
ülhung·sv.er'hot. 'festzuiStellensein wil"d, so hat die 
N ot,ar;iatskammer :die vorläufige Su's'Pension zu 
verfügen, ohne die Entschlcidulligen der Re
g,istrierurugsbehördealbzu Wlallten." 

5. § 9 hat zu lauten: 

"Willd nachträglich gemäß § 27 ,des Vellbotls
g,es,etzes1946 eine Ausnahme. von der Behand
lung nach diesem Ge'setz bewillilgt oder ergeht 
gemäß § 7 oder ;gemäß § 19, Albs. (2), des 
Veribot1lgeset~es 1946 eine Entsche~dung, fi,e 
m~t der Entscheidqng des iBßntdesmin.isteriums 
für J usti~ oder der NOitariatsikammer im 
Wider.spruchsteht, so halben diese ihre Eflit
scheidung außer Kraft zu s,et'Zen, ein neuerliches 
Verlfalhren ein'wleiten und urrter Zugrunde
legung der nach § 27 des Verlbotslg,esetzes 1946 

beWliUigten Ausnahme oder der nach § 7 oder 
gemäß § 19, Aibs. (2), des g'leichen Gesetzes er
~angenen Entscheidung .abermals zu ent
schciJden." 

6. Im § 10 treten an die Stel'le des Aibs. (2) 
fol,gende Besrt,ilffimungen: 

,,(2) Für die Eintngung in diIC iIi'ste der 
Notariat~kandi,daten Igelten foLgende iB'estlm
mungen: 

1. Bei belasteten ,Personen [§ 17, Abs. (2), 
des Verbot9g,ese,tz:es 1946] hat di,e Notar,iats
kammer festzusteHen, daß \'Oie Iden Beruf eines 
Notal"iats.klandi.daten nicht auruben können. 
§§ 7 bis 9 sind anz,uwenden. 

2. Auf aUe ülbr]gen NotariaJt~karudidaten 
sind die V,orschlliften des Ges'e'tzes vom 
25. JuE 1871, R. G. <Bl. Nr. 75, aruz'UFenden. 

Di,e Entsch~LcJ,ung kommt der zustän1digen 
Notar,iatskaJmmer 'Zu. Gegen eine Entschei

. ,dung nach Z. 1 oder 2 st'ehtdem Notariats
bndidaten die BesChwerde gemäß § 138 NO. 
zu." 

A ib s c h n i tt t 11. 

Übergangsbestimmunge!1. 

7.(1) AlnhäJ11Igig,e Verf,ahren sind in jeder Lage. 
nach ,den Bestimmungen ',des Aibschnittes I 
weitellzu1f.ühren; di,e Notar,ia'tls:kammer kann 
einem noch nicht V1or:gelegten Rechtsmittel 
gegen ihre Ent'scheidung se:1bst stattg.elben, wenn 
bei Anwendung der Vorschrif:ten des Aib
schn]ttes I anders zu entscheiden: gewesen wäre. 

(2) FlÜr recht~krälftig ,ededigte Verifalhren gelten 
folgende iBestimmungen: 

a) Wunde ern minderibe1ast,eter Notar [§ 17, 
. Albs. 1(3), des Vertbotsgesetzes 1946] aU'f 
Grund der Besümmllmg'en der Notari,ats
ordnung 1945 in ihrer urspnüng1,ichen 
Fassung bereits im tArnte bestätigt, so ist 
.die Entscheidung der Kommission [§ 19, 
Albs. (2), des genannten Gesetzes] einzu
holen, es sei denn, daß ,ihn gemäß § 20 
des Verlbotsgels,etzes 1946 das Ausülbungs
v,ellbot nicht trilfft. Spl1icht sich di·e Kom
mlSSl'On nicht innerhalb der im Ab
schnitt II, Z. 4, .des !. Hauptstückes dieses 
Bundesvcllfassung:Slg.esetzes vorges·eh"enen 
'frist für die Zu1ässiglkeit der Berufs
ausülbung aus, so ist § 9 NO. 1945 in 
der Fassung des Abschnittes I dieses Haupt
soückes sinngemäß anzuwenden. 

b) Wurdf das Amt eines Notars, der unter 
die inlit. a genannten Personen einzu
.reih~n ist, auf Grund der Bestimmungen 
der NotariaJtso~dnung ,1945 in ~hrer ur
sprünglichen Fassung bereits für erloschen 
erklärt oder ist sein Amt erloschen, so· hat 

, 
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,das Bundesministerium für Justiz die 
W.irksamkeit des Ausübungsvef1botes für 
die Zeit bis 30, April 1948 festzustellen 
und die Notariatskammer eine vorläufige 
Umersagung bis längstens 30. April 1948 
zu befristen, es sei denn, daß diese gemäß 
§ 20 des Veribotsgesetzes 1946 ein Aus
übungsv,erbot nicht trifft. Wird die im 
§ 19, Acbs. (2), des Verlbotsge·s,etzes 1946 
genannte Kommission ,ang,erufen, so gilt 
§ 9 NO. 1945 inder ,Fassung &s 
1. Hauptstückessinngemäß; ·ein Anspruch 
auf eine bestimmte Notarstelle besteht 
nicht. Die gleichen Bestimmungen gelten 
für einen Notar, der nach den VOf'schf1if
ten der §§ 4, Z. 1, oder 5, Z. 1 NO. 1945 
in der urs1prünglichen Fassung behandelt 
wunde, nunmehr aiber unt'er di·e Bestim
mungendes § 17, Abs. (3), des Verhors-
gesetzes 1946 fällt. . 

c) Fällt ein n;>.ch den bisherigen Vorschriften 
registrierungspflichtiger Notar, dessen Amt 
auf Grund der Vorschr'iften ·der Notar,iats
ordnung 1945 in der ursprünglichen Fas
sung erloschen ist oder für erloschen er, 
klärt wurde, nunmehr unter di,e Bestim
mun,gen des § 4, Abs. (5), des Verbots
gesetzes 1946 oder ist er sonst nach den 
Vorschriften des Abschniutes I nunmehr 
zu hestätigen, so ist eine solche Entschei
dung aufzuheben. Dem Notar ist auf sein 
Ansuchen nach Möglichkeit eine Notar
stelle zu verleihen; jedoch besteht kein An~ 
spruch auf eine bestimmte Notarstelle. 
Eine vorläufige Untersagung der Aus
übung ist von Amts wegen oder auJ An
trag aufzuheben, wenn sie nach den Be
stimmung.en des Abschnittes I nicht zu ver
fügen ge~esen wäre. 

8. Die Bestimmungen der Z. 7' gelten sinn
gemäß für Notariatskandidaten. 

IX. HAUPTSTüCK. 

Bestimmungen über die Sühneabgabe. 

AbschnittI. 

1. (1) Personen, 'auf die die Bestimmungen des 
§ 17, Albs. (2) un'd (3), des Vrerbotsg,csetzes 1946 
Anwendung finden, 'unterliegen einer lauf~nden 
und einer einmaligen Sühneabgabe. 

(2) Gegenstand der laufe!1lden Sühneabgabe 
sind das Einkommen und der Ertrag' der grund
steuerpflichtigen Wirtschaftsgüter des Sühne
pflichtigen, Gegenstand der einmaligen Sühne
abgabe ist da's Vermögen, des Sühnepflichtigen. 

(3) Die aus der einmaligen Sühneabgabe ein
g'ehen!den Beträge sind zur Abdeckung der' Bun
desschuld bei der Österreichischen Nationalbank 
zu verwenden. 

13 

A b s c h n i t t H. 

Laufende Sühne abgabe. 

2. Die laufende Sühneabgabe besteht aus 

a) einem Zuschlag 'zur Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) und 

b) einer besonderen Abgabe von dem Ertrag. 
der gnmdst,euerpflichtigen W,irtschafts-
güter Ides Sünnepflichtigen. 

3. (1) Die SÜlhneabgabepflicht gemäß Z.2, lit. a, 
beginnt, wenn die Einkommensteuer veranhgt 
wird, mit dem Kal<en,derjahr 1945, wenn die 
Einkommensteuer im Abezugsweg'e eingehoben 
wird '(Lohnsteuer), mit 'dem Inkrafttreoen dieses 
Bundlesverfassungsgesetzes und endet 

a) für belastete Personen [§ 17, .(\bs, (2), des 
Ver'botsgesetzes 1946] mit dem Ablauf des 
Kalenderjahres 1950, . 

b) für minderbelastete Personen [§ 17, 
Ahs. (3), des Verbotsgesetze·s 1946] mit 
Ablauf des Kaleniderjahres 1948. 

(2) Die SühneaJbgahepflicht gemäß Z. 2, lit. b, 
beginnt mit dem Kalenderjahr 1945 und endet 

a) für belastete Personen [§ 17, Abs. (2), des 
Verbots gesetzes 1946] mit dem Ablauf. des 
Kalenderjahres 1950, 

b) für minderbelastete Personen [§ 17, 
Abs. (3), des Verbotsgesetzes 1946] mit Ab
lauf des Kalenderjahres 1948. 

4. (1) Der Zuschlag Zur Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) beträgt für belastete Personen 
20 v. H., für minderbelastete Personen 10 v. H. 

(2) Die besondere Abgabe' gemäß Z. 2, Et. b, 
beträgt für belastete' Personen 20 v. H., für 
minderbelastete Personen 10 v. H. der von diesen 
Personen zu entrichtenden Grundsteuer. Im 
Falle eines Miteigentums an grundsteuerpflichti
gen Wirtschaftsgüternist die besonder'e Abgabe 
dem sühnepflichtigen Miteigentümer gesondert 
vorzuschre~ben. 'Bemessungsgrum±lage bildet in 
diesem Falle jener Teil der Grundsteuer, der 
dem Anteilverhältnis des Miteigentümers ent
spricht. 

5. (1) Bei ,der Hausha~S'besteuerung (§§ 26 und 
27 Einkommensteuerg'eserz) wird dieSühnea:b
gabe gemäß Z. 2, lit .. a, den sühnepflichtigen 
Personen VOn jenem Teil der veranlagten Ein
kommensteuer vorgeschrieben, der auf .ihre Ein
künfte V'erhältni"5mäßig entfällt. 

(2) Der Haushaltsvorstandhaftet für die 
Sühneabgabe der Angehörigen seines Haushaltes. 

A b s c h n i t t m. 
. Einmalige Sühneabgabe. 

6. Der Sühneabgabe . vom Vermögen unter
liegen die gemäß Z. 1 SÜfhnepflichtigen, sofern 
nicht im Strafurteil gemäß §§ 3 a, 3 b; 3 d, 3 e, 
3 f, 3 g, 11 oder 12 des Verbotsgesetzes oder ge
mäß dem Kriegsverbrechergesetz inder ~erzeit 

, 

130 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 26

www.parlament.gv.at



14 

geltenden Fassung 
. kahnt wird. 

auf Vermögensverfall, er- Für Minderbdastete bei' emer Bemessungs-

7. (1) Gegenstand der Sühneabgabe vom Ver
mögen bildet bei den Sühnepflichtigen, ,die im 
Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt halben, ihr gesamtes in- und aus
ländisches Vermögen nach Abzug der Verbind
lichkeiten, bei den Sühnepfliehtigen, die im In
land w.eder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn
lichen Aufenthalt hahen, ihr gesamt.es im In: 
land befindliches Vermögen nach Abzug ·der ,da
mit im wirtschaftlichen' Zusammenhang stehen-
den Verbindlichkeiten. ' 

(2) Nicht zum Vermögen im Sinne des Abs. (1)' 
zählen bewegliche Gegenstände, die aus'Schließlidl 
zum persönlidlen Gebrauch, des Abga'bepflichti
gen bestimmt sind oder zu seinem Hausr~t ge
hören, soweit sie nicht Luxusgegenstände sind. 

(3) Vermögenschaften 'und Vermögensl'echte, 
die der Sülhnepflichtige nach dem 13. März 1938 
erworben hat und die den &rülheren Eigen
tümern, sei es eigenmächtig, sei es auf Grund 
von gesetzlichen oder itndel"en Anordnungen aus 
sogenannten rassischen, aus nationalen oder aus 
anderen Gründen im Zusammenhange mit der 
nationalsozialistischen Machtübernahme entzogen 
worden sind, gehören ~u~ Vermögen im Sinne 
des Abs. (1), bleiben a'ber für die Berechnung 
der Sühneabgabe SO Iange außer Betracht, bis 
über 'das endgültige Schicks,al di'eser Ve~mögcn, 
schaften und Vermögensr,echte entsroieden ist. 

8. (1) Maßgebend ist der Wert des Vermögens 
nach dem Stande vom 1. Jänner 1946. 

(2)" Bei Abgabepflichtigen, die ihren Wohnsitz 
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inlande 
haben, bleiben abgabefrei (Freibeträge): 

a) Für, helastete Personen 5000 S, zuzüglich 
je 2000 S ,frür jedes unversorgte Kind unter 
18 Jalhren, 

b) für mindeI1bela-stete Person'eil 10.000 S, zu
züglich je 2000 S für jedes unversorgte· 
Kind unrer 18 }ahren. 

9. (1) Von dem den Yreibetrag (Z. 8) üher
s~eigenden ~ermögen, das nach unten auf einen 
durch 1000 teilbaren Betrag 31bzurunden ist (Be
messungsgrundlage), wird die Abgabe :bemessen 
und beträgt: 

Für Belastete bei einer Bemessungsgrundlage 
v. H. des 

von mehr als bis einschließlich Gesamt-

10.000 S 
30.000 S 
60.000 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000 S 
250.000 S 

10.000 S 
30.000 S 
60.000 S 

100.000 S 
150.000 S 
200.000 S 
250.000 S 

vermögens 
20 
23 
2(j 

30 
35 
40 
45 
50 

grundlage 
v. H. des 

von mehr als bis einschließlich Gesamt-
vermögens 

10.000 S 10 
10.000 S 30.000 S 11'5 
30.000 S 60;000 S 13 
60.000 S 100.000 S \ 15 

100.000 S 150.000 S 17'5 
150.000 S 200.0CO S 20 
200.000 S 250,,000 S 22'5 
250.000 S 25 

(2) Die Sühneabgabe ist mit der Maßgabe zu 
bemessen, ,daß von dem ~ermögen ,einer höheren 
Stufe nach Abzug der Sühneabgahe niemals we
niger erübrigeA darf, als von 'dem höchsten Ver
mögen der nächstniedrigeren Stufe nach Abzug 
der auf dieses Vermögen entfallenden Sühneab
gabe erübrigt. 

10. (1) Die Sühneabgaibe ist ohne besondere 
AuffOl,derung in vier gle.ichen Teilbeträgen an 
das Finanzamt zu entrichten, das für die Bemes
sung der Einkommensteuer des Abgabepflicb,tigen 
zuständig ist. 

(2) Der erste Teilbetrag w:iI1d einen Monat, der 
zweite Teilbetrag drei Mona,te, der dritte Teil
betrag sechs Monate, der vierte Teilbetrag neun 
MO!1ate nach hclualttreten dieses Bundesv,er
fassuhgsgesetzes . fällig. 

A h s c ob n i t t IV. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

11. Die Verpflichtung zur Entrichtung der 
Sühneahgabe wird durch nach dem 31. März 
1945 zwischen Angehörigen (§ 10 Steueranpas
sungsgesetz) abgeschlossene Rechtsgeschäfte unter 
Lebenden nicht berührt.' 

12. (1) Jeder Sühnepflichtige ist verpflichtet, 
dem für die Bemes'sung seiner Einkommensteuer 
zu~täll'digen Einanzamte mit~teilen, in welche 
Gruppe 'er auf Grund ,der Feststellungen der für 
die Registrierung der N ationals'<p:ialisten zustän
digen Behörde eingereiht wurde; er ist ferner, 
verpflichtet, dem Finanza!mte alle Unterl:agen, 
die zur Bemessung der SÜ'hnea,bgahe erforderlich 
sind, nach den durch Verordnung zu treffenden 
Bestimmungen zu erbringen. . 

(2) Die Vorschrillften des Vermögenssteuer
gesetzes vom 16. Oktolber 1934, Deutsches R. G. 
BI. I S. 1052, des Reichslbewerturugsgesetzes, vom 
16. Oktober 1934, Deutsches R. G. BI. I S.1035, 
un,d der Rleichsahg",benor,dnurug vom 22. Mai 
1931, Deutsches R. G. BI. I S.161, finden,so
weit in diesem Bundesverfassungsgeset'z kieine an
der,en Bestimmungen getroffen werden, auf die 
Süthneabgabe Anwendung. 
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X. HAUPTSTüCK. 

Abänderung des Schillinggesetzes. 

Das Gesetz vom 30. November 1945, St. G. 
BI. Nr. 231, über Maßnahmen auf dem Gebiete 
der' Währung (Schilling gesetz) wird abgeändert 
wie folgt: 

In § 17 entfallen die Worte "oder von Per
sonen, ,auf die § 17 des Vel'borsgesetzes, St. G. 
BI. Nr. 13/1945, Anwendung findet,". 

XI. HAUP'tSTüCK. 

Bestimmungen auf dem Gebiete des Jagdwesens. 

1. Im § 4 des Gesetzes vom 10. Juli 1945, 
St. G: BI. Nr. 71, über die Anwendung des 
ReichsjagJdrechtes entfällt der zweite Satz des 
Absatzes 2., 

2. Die Verol'dnung des Staatsamtes für Land
und Forstwirt\Schaft vom 19. September 1945, 
St. G. BI. Nr. 178, betreffend Durchmhrungs
bestimmungen zum Ges'etz vom 10. J uIi 1945, 
St. G. BI. Nr. 71, 'über ,die Anwenldung des 
Reichsjagldrecht-es (Erste J ag,drechtsverordnung) 
wind ahgoeändert, wie folgt: 

a) Im § 6 entfällt die Z. 6; die Ziffern 7 
und 8 erhalten die Bezeichnung 6 und 7. 

b) Im § 10, Abs. (2), haben die Worte: "auf 
die § 17 des Verbotsgesetzes nicht Anwen
dung findet 'und" zu entfallen. 

XII. HAUPTSTüOK. 

Bestimmungen auf dem Gebiete des Gewerbe
rechtes. 

Albschnitt I. 

1. (1) 'Berechti'ßlJ!l1Igen z,ur Ausübung der in 
§ 18, !lit. ,e, de,s VeribotsgesNzes 1946 aufge
zählten Gewerlbe, ,die Personen erteilt wurden, 
auf -die § 17, Albs. (2), ,des Verbot-Slgesetzes 
.1946 anzuwenden i,~t, sind mit dem Inkraft
treten dieses IBu·ndesverifassungsgesetzes. er
loschen. 

(2) Desglleichen sind Berechtigungen zur A<us
ü!buDig von Gewetiben jedweder Art :er!oschen, 
die Personen vel'I.iehen wurden, welche dem 
voroeschriebenen Personenkreise angehören, 
W1cnn der Betr,iebsumf.ang der GeweJibe die in 
§ 18, Iit. d, des Verbotsgesetzes 1946 ang,e
ge!bene Größe ülbel'schl'eitet. 

(3) Sind die in Abs. (1) und (2) genannten Be
rechügungen Personen verilidhen, ~lUf die § 17, 
Albs. (3h des Verlbotsge'setzes 1946 anzuwenden 
ist, so s,ind die BerechtiguDlg,en bis zum 30. April 
1948 mit dem I'nkrafttreten dieBes iBundesver
fa~su:ngsgese-tzes außer Wirlksamkei:: gesetzt. 

(4) Berechtiguugen zur AUSlühul1lg des Gast
und Schan'~gewerlbes sowie zum Großhand~1 mit 
Lebensmitteln sind, sofern sie Pel'1sonen v'er-

\ 
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.liehen ,sind, aoufdie § 17, Albs. (2), des Ver
botsgeset,zes 1946 Anwendung findet, his z·um 
30. Apl'iI 1950 mit dem I'nkrafttr,eten dieses 
Buntdesverlfassung>9g,esev:ces 'JJußer Wirksamikeit 
gesetzt, es sei 'denn, daß nach den Bestimmun
gen des § 19, Albs. (2), oder des § 20 des Ver
botSigesetzes 1946 oder nach ,den Bestimmungen, 
der Z. 4 de's .A!bschnittes 11 ,des I. Hauptstückes 
dieses Bu'ndesv,erlfassungosgesetzes im Einz,cMaU 
eine andere Regelung zu erfolg·en hat. 

2. P<Ür die Dauer der Außerwiriksarnkeit
setzung CZ. 1) ist di'e Ausübul1lg Ider Berechti
gung durch einen Stdlvel'ltr.eter (Geschäifts
fülhrer) oder ~ächter ausgesch:lossen. 

3. Bei Rea1gewerben tritt an SteHe ,des Er
löschens der ;Berechtigung und Ider Außel'Wlrik
s:lJmkeitse~2'!l1ng t(Z. 1) das Veribot der Ausübung. 
Verfügungen mit Ausnahme der Veräußerung 
sind dem Besitzer des Realg,ewerilbes untersagt. 

4. Die Vorschriften Ider Gewerbeordnung und 
der aUlf Grund iht1es .§ 24 el'1lQlssenen Verord
nungen sowie .des Unt,ers.a:g,unlgSigesetzes, B. G. 
BI. Nr. 30/1937, in der Iderzeit geltenden F'as
s,unlg lble~ben mit ,der Maßgalbe unberührt, daß 
die im § 57 der Gewerlbeol'ldnung uUld im § 3 
des U ntel'Saglllng-sgesetz,es angeEü'hrten Fristen 
durch die Außerwil'lksamlkei,usetzwng von Ge
werlbeiber.echtiogungengehemmt wenden. 

5. Die Vorschr,ift-en ,dieses lAbschnittes finden 
auch aJUif BerechtiJgungen Izur Ausülburrg der in 
den ,§§ 18 und 19 des Verlbotlsgesetzes 1946 ·autf
geiä1hiIten, den iBestimmung,en ·der Ge'weribeord
nUllig nicht unterIieg'enden Erwel'lbstätigike,iten 
sinngemäße Anwendurug, sofern nicht in ein
zelnen Haupustücken Sonderbestimmungen für 
diese Täti~keit 'getroffen sind. 

Alb s c rh n i t It 11. 

Übergangsbestimmungen. 

6. Nach § 15 des V,erlbovsgesetzes vom 
8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 13, in seiner ur
sprüngllichen IFJJssun:g und § 5 der 3. Durchfrüh
rungsverordnung :zum VerlbotS1gesetz vom 
22. August 1945, Sr. G. BI. Nr. 131, anhängi,ge 
Verf!ahren .sind Igemäß den Bestimmungen die'ses 
Bundesv,erfassungsg.e~etzes zu 'behan'deln. 

XIII. HAUPTSTÜGK. 

Änderung des Veranstaltungsbetriebegesetzes. 

Das Gesetz vom' 27. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 101, ,über die RegeI.ung des Berechtilgungs
wesen's in den Theater-, Kon:zel.'tt-, Kino-, 
Variete-, Zirlkus- und anderen V,eransta1ltungs
betrieben (Veranstalltungslbetriebegesetz) wira 
aJbgeändert unld ergänzt wi,e folgt: 

1. § 2, Abs.(3), hat zu lauten: 

,,(3) Von ,der !1ührulligeine's Veranstaltungs
hetrielbeis sind Personen, auf die § 17, ,Abs. (2), 
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des VenbotsgesetJzes 1946 Anwendung findet, 
au~g,eschlossen." . 

2. § 2, Alh" .. (4), hat zu huten; 

,,(4) Personen, aUlf die § 17, Aibs. (3), des 
Verho1J~ges'etlzes 1946 Anw~nldung findet, sind 
von der Führung eines isolchen HetrieiJcs für die 
Zeit' bis 30.' April 1948 ausgeschlossen, es sci 
denn, daß ,sie gemäß § 20 des Verbotsgesetzes 
1946 ein AU5ü!bun'gs'Veribot n:icht trifft." 

3. Der lhiJslheri:g'e Albs. (4)enhält di.e Bezeich-' 
nung "Albs. '(5)". 

XlIV. HAUPTSTÜCK. 

Bestimmungen, betreffend die Anforderung von 
Wohnungen. 

Abschnitt 1. 

Das Gesetz vom 22. August 1945, St. G. BI. 
Nr. 138, Ibetreffend die Anlfol'derung u11ld Ver
gdbung von Wdhn- u~d Geschäftsräumen (Woh
nU11lgsan:forderung'sgc-setz); ,inder derz,eit gelten
den ;Fassung wir,d abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. § 4, Albs. ,(1), lit. 'g, Ihilt zu liluten: 

,,\Vdhnungen von Personen, auf die' selbst 
oder deren in W 6hnungsgemeinscha~t lebende 
Ehegatten § 17, Aibs. (2), ,des Verbotsg,esetzes 
1946, Anwendun'g findet (§ 5, P-unikt 8)." 

2.§ 5, Punkt 8, hat zu huten: 

"Wohnungen von Personen, auf die der § 17, 
Abs. (2), des Verlbotsge,setzel5 1946 An wenc;lung 
findet. Das gleiche g~lt für Wohnungen von 
Pensonen, auif der'en .lebende 'Ehegatten diese 
Vorauss'etzuI1lgen zutreff,en, wenn sie ·a:m 1. Sep
tember 1945 miteinander in \Vohngemeinschalft 
geleibt oder später eine solche begründet halben." 

3. § 5, Punkt 7, wird r:·geJholben. 

4. ,§ 9, Albs. (5), wir,d aufgehoben. 

5. § 10, Albs. «2), 'Punkt 3, hat zu lauten: 
"W,enn ,auf .die Mieter oder Inhaber§ 17, 

Abs. (2), des Vdbotl~gesetzes 1946 Anwendung 
findet." 

Ab s c h ni t t H. 

6. (1) Hat ,der zuständige Kommandant einer 
Besatzung1smacht Mölbel, ,die zur Zeit der Be
setzung durch diese Macht an ihrem W,dhnsitz 
nicht ia,nwesenden Nationahozial,isten gehörten, 
einer Gelbi,ets,könperschalft vor dem 20. Oktober 
1945 wr Verf<Ü!guhg gesteHt ,und hat -diese 
datülber venfügt, so ist ,das tEig,entum an diesen 
Mölbeln auf die Gebie1J~körpersch!alft übel'ge
gangen. , 

(2) Die Gelbiets!körperschalft hat .die in ihr 
Eigentum ülbengf'!galllgenen Möbel Personen ZIllr 
Benützunlg ,zu 'überlass,en, die . durch Kriegsein
wirkung oder aus nationalen, sogenannten 1'atS-

sischen .oder polirrschen Gl1ün1d'en geschädigt 
worden sind, oder ,diese sonst ,im öffentlichen 
Inter·e·S'se zu v,e):wel1lden. 

(3) Zuständiger Komma~dant ist ein Kom
mandant, dem mindestens das Gebiet eines Ver
waltun'gslbezir'kes untersteht. 

(4) Umer Möibeln ist alles zu verstehen, was 
. ü1blich,erweise zur Wohnul1lgseinrichtung, gehört. 

(5) .Ms Nationa~lsozial,ist im' Sinne des Abs. (1) 
iH 'an:l!Usehen, wer nach § 4 des Vetibotsgesetzes 
1946 registrierul1lgspflichtig ist. 

(6) Von allen Recht,en an den in das Eigen
tum der Gelbietskörperschaft rÜber,gegangenen 
Mabel bJeilben nur die rlchDenlichen Pfandrechte, 
,die vor d,em Ei,g'entumSÜlbel'g'qng auf die Ge
bietsk,örperschaf.r hes'tal1lden halben, aufrecht. 

(i) Danüher, ob und wann von ein,em zustän
digen Kommandanten ,eine VeI'fügung im Sinne 
des Albs. (1) ,getroffen wurde, sowie über den 
Zeitpunkt der Besetzung ein·er Gebietskörper
scha!ft können ,di,e Gerichte l eine sie !bindende 
Aluskunift Ides HundesminisDeriums Ifür Justiz ein
hdlen. 

A Ib s c h n i t t 1II. 

Übergangsbestimmunl:en. 

7. Maßnalhmen, ,die'\ auf Grund ,des Woh
nungsanJorderul1lggesetzes\ hinsichdich der im 
§ 5, Z. 7 und 8, ,dieses Gesetz·es in 'seiner ur
sprünglichen Fassung genannten Wdhnungen 
g,et.offen worlden sind, bleiben aufrecht. 

8.(1) Von den ,jn § 4, Albs. (1), des Verhots
gesetZies 1946 genannt,en Personen ,aibgeschlO'ssene 
Mietverträ'ge ülber Wohnunrgen, für die vor dem 
In'kra:fttreten ,dieses BUllidesvertassungsgese'tzes 
einer anderen ,Person eine vorl:iufig,e' Be
nützumgsbewilligulllg von der dalfür nach ~hrem 
Aufgiabenibereich zuständ]gen Belhörde ausg,e-: 
stellt. wunde, gelten kraft Gesetzes als aufgelö.st. 
Da's Bundesmin,I,sterium für so:zilale Verwaltung 
kann durch Veror;dnung lfestst,ehlen, welche :Be
hördenfür die A,usstellJul1lg von vorläufigen Be
nützu11\gsQ-,ewi~Egungen zuständig waren. 

(2) Wiird ,die vorlä'ufig<e lBenlÜtzulligsDewiIiigung 
von der Gemeinde nicht 'binnen <drei Monaten 
nach Ill'kraft.treDen ,dieses Bunde5verfassungs
gesetzes widerru'f'eri, ,g,ilt sie als endg,ühige Zu
weiwn<g im 'Sinne des § 17 des Wohnungsan
fo~derungsgesetz'es. Ein Widerruf ist nur zu
I ä's9rg , wenn die Zug1ewiesenen nicht ,der ersten 
Dril1lglichkeitsklas'Se im Srnne des § 15, Abs. (1), 
des Wohnurugsanfol1derurugsgesetzes angehören 
ode'r der 'Bd:lJg durch d,ie ,den Haussdnd hi'lden
den Bewohne~ nicht ,dem im § 5, Punkt 13, 
des Wohnungsanforderungsgesetizes iluf,gestellten 
Schtüsse!l entspricht. 

(3) Wurde mit ,dem mrt Grund dieses Bundes
verfassungsgesetzes 'ell'digiÜl<tig Zu,geW1iesenel1 kein 
Mienvertr.ag abgeschloss,en, 50 gelten hinsichdich 
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der Räumun.g die Best~mmungeri des § 18, 
Albs. (2),·des Woihnun:gsantf.ordewngsg.esetzes. 

(4) War mit ·der in Albs. (1) el1Wähnten vo.r
läufigen Benützungslbewilligung '\ oder ·gesondert 
die Berechtitgurug zur vorläufitgen Benützung der 
in tderzugewiesenen Wohnung vorfuandenen 
Möbel tausgespro.chen wOl'deu.;'so 9ind dies·e kraft 
Gesetzes angefol'dert. - . 

(5) Per~onen, denen ,erne Berechtigung zur Be
nütZJuilig der Möhe! erteilt wurde, halben diese 
der GemeiIllde hinnen 14 T ;ligen nach Inkraft
treten die~es a3unldesverfassungsgesetzes anzu
zeigen und, ·soweit sie di·ese Mölbel henöt.igen, 
um ,der,eh endg,ült~ge Zuweisung ,-anzusuchen. 
Soweit diese ,die Mobel nicht benöt~gen, sind 
sie anderen, bevorzu.gt zu behandelnden Woh
nung~werhern (§ 15 des W'ohnungsanforderungs
gesetzes) geg.en Vergütung !Zuzuweisen. Die für 
die Möbel zu ,bezahlende VergiÜtung ist von der 
Bezirksvenw.altungsbehörde festzus,etzen. 

9. Die Gemeintden halben' vorläufige Be
ntützuugslbewillliigungen für Wohnungen, 'der·en 
Benützer nicht dem in § 4,Albs. (1), d.es V'er
botsrges etzes 1946 genanntenPersonenkreis an
gehören, binnen drei Monaten ,nach Inkraft
treten dies,es Bundesve1"fassungsgesetzes auf:w
heben. Das ,gleiche gilt für vorJä,lifige Be
nützung·~bewiUi.g!1hgen für M~~.)(~I. 

XV. HAUPTSTOCK. 

Bestimmungen über die Nutzung von Klein
gärten. 

Atbschnitt 1. 

1. (1), Pacht'verträge üloer ,kl.ein:gärtnenisch ge
nutzte GrurudsttÜcke, die vor:. den in § 17; 
Abs. {2), des Vet<botsgesetzes 1946· genannten 

. P,ersonen ,als Pächter ahgleschlossen sind, sind 
mit dem Inlkrafttreten dieses Bundesverfa'ssungs
gesetzes aulftge1öst. 

(2) Di,e Bestimmurugen ,de's Albs. (1) sintd auch 
au.f die le1beniaen Ehegatten der dort angeführ
tenPersonen anzu:wentden, wenn s,ie am 1. S.ep
ternber .1945 miteinander in Woihngemeinschaft 
gelebt oder 'später e'irre 'solche hegnündet haben. 

(3) lDie Ibisherigen Pächter haben die ,auf den 
Pachttgrundstücken hefintdl.iche,n Bauten g.egen 
eine vom Verpächter zu entrichtende an'ge
messene Entschädigung zu helassen"Koommt eine 
ginigung ülber die Höhe der Entsc..~ädigul1tg 

• nicht zus1Jande, wir;d Idie Entschädigung von der 
Bezir'ksverwa,lwrug~belhöt1de festJgesetzt. über 
Berufungen entscheidet der ILandeshauptmann 
(Bül1germeisterder Stadt Wien) endgültig. 

, -
2. (1) Die. Bezitksverwaltungsbehörde kann 

Personen, auf die die Voraus'Setzurugen der Z. 1, 
Albs. (1) und .(2), ~utreff.en und die Eigentümer 
von Grun:dsotücken sind, .d>ie innerhallb einer ge
schlossenenK;leingartenanhge liegen, mi:t Be-
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schei,d auffordern, diese Grundstücke samt den 
dar2Juif hefindlichen Blauten einer bestimmten ge
meitnnültz~gen Kleingartenvereinigunlg bis zur 
Dauer von zelhn Jahren zu ortsüblichen Bedin
gungen zur Nutzun:g durch Klej,ngärtner~ ih 
Pacht Z·u ürberhssen. 

(2) Kommt hinnen vier Wochen nach Zustel
lurug der Auffo.rderung eine Einigung zwischen 
den Beteiligten nicht zustande, so. setzt die Be
zirksverwa'lulintgsibehörde di'e Bedingung'eu des 
Pachtverhälwisses mit ,Besche~d f.est. 

3. Mit der Aluflösung des Pachrv,ertrages ge
mäß Z. 1 erlischt die Mitg.liedscha.ft des bis
her.igen Pächters zur Koleingalltenvereinigung. 
Das Igleiche tgrlt für die in Z. 2, Albs. (1). er-, 
wähnOeln Grun'dst'Ückseirgentümer mit dem Zeit
punkte der Verpachtung; ·s.o'fe11ll sie einer Klein
gart·eruvereinigu'ng angehören. 

4. Pachtverträge über die aUlf Grund des 
A'bs. :Cl) freigewoI1d~nen KIeingärten bedürfen 
zu ihrer GÜilügkeit der Genehmigung durch bei 
der Gemeinde zu erf1ichtentle Koommissionen. 
Diese' best,ehen atUS ,dem Bürgermeister oder 
einem von ihm bestdhen beamteten Vertreter 
alls Vorsitzenden und je einem Vertreter der 
drei anerlk;liruntenpolitischen Parteien. Di·e Kom
missionen ,fassen ~hre ßesch1üss·e eil1lhdlig. Ihre 
Beschlüsse sind eIllclg,ü:lti,g. Wird ein solcher Be
schiluß nicht hinnen drei Monaten nach Ein
!oarug,en des Pachtvertrages tbei den Kommissio.nen 
von dies,en gefaßt, gtilt der. Pachtvertr,ag ,aIs ge
nehrnigt. 

Alb'schnitt 11. 

Obergangshestimmungen. 

5. PachtV1e1"tr~ge 'über k!leingärtnerisch ge
nutzte Grundstücke, di,e von den in § 4, 
Albs. (1), de'S Verlbotsgesetzes 1946 'genannten 
Personen als Pächter abgeschlossen sind, gelten 
mit 27. April 1945 aIs aufge'lö.st, wenn für 
solche Grunld9tücke vor dem Inkrafttreten dieses 
BundesveJ:1fassuJ1Jg~geset:z)es einer anderen Person 
eine provisorische iBentÜtzunlglsibewiHirgung von 
der dafür nach ~hrem Auifgalbenberelich zust~n
digen Behönde, bei dein im Ei,gentum der öster
reichischen Staats,eisen1bathnen stehen.den Grund
stücken von di,esen iau~gtestellt wUl'de. Vorläu-' 
fige Benurmmgsbewi.1litgungen für Kleingärten 
von P.ersonen, die nicht .dem erwähnten Per
sonel1lkreis an:gehören, sind v,on der· Gemeinde 
binnen' drei rMon;lJoen nach lnikraftttreten ,dieses 
Bundesver'fassungsg,esetzes a ufimhdben. 

XVI. HAUtPTSTüCK. 

Bestimmungen über die Arbeitspflicht. 

Da's Bundesverl.assun,gsgeseiz vom 15. Fe
bruar 1946, B. G. ißI. Nr. 63, über die Sicher
stdllung Ider für den W:iederaufbaueclonder-

• 
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lichen Aribeitskräifte (A~eitspflichtg,eset.z) wUr'd 
abgeä.ndert wie folgt: 

1. In § 1, Albs. (2), lit. a, sind die Worte: "Die 
in den §§ 4 und 12 des Verfas'sungesgesetzes 
vom 8. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 13 (Verbots
gesetz) 'genannt sind" durch die Worte: ",auf die 
§ 17, Albs. (2), des Verlbotislgesetzes 1946 An
wen1dung findet" zu ersetzen; 

2. in § 2,Abs. (1), lit. ,a, sind die WONe: "die 
in den§§ 4 und 12 des Vel1botsgesetzes genannt 
sind" ,durch die Worte: "auf die § 17, Albs. (2), 
des (Vej1botslg,~se.tzes 1946 tAnwendung findet"zu 
~rsetzen; 

3. ,der Eingang des § 2, Albs. (3), hat zu .lauten: 
( "Pel'sonen, die im Erwerib~j,eben 'Voll beschäfti.gt 

sind und aufidie nicht § 17, A'bs. (2), des Ver
botsge~et:zes 1946 anzuwenden i§t." 

XVII. HAUPTSTüCK. 

Abschnitt.I. 
Das Wirtscha:fts§äuberung~ge,setz vom 12. Sep

tember 1945, St. G. Bil. Nr. 160, in der dertLeit 
geheruden Fassung wird ahgeändert und ergänzt 
wne fo1gt: 

1. An die Stelle der §§ 1 ,bi/.) 4 treten fougende 
Bestiol11mflllngen: 

Ausschluß von der B e tri e b s
fü h run rg. 

§ '1. (1) Personen, auf die § 17, A!bs. (2), des 
Ver'botsg,esetzes 1946 anzuwenden ist, sind von 
der Führ,ung e,ines Betri,ebes oder Unternehmens 
jedweder Al"t ausgeschlossen, sof.emdas Unter
nehmen oder d·er Betrieb über den Rahmen 
eines ,Klein- oder kleineren Mittelbetriebes hin
ausgeht. Dies g.nt 'für Personen, auf die § 17,. 
Ahs. '(3), ,des Verlbotsgesetzes in der Fassung des 
1. Hauptstück'e,s des Nationalsozialistenges,etzes 
anzblweri,den ist, bis zum 30. Apr,il 1948. 

(2) Die Bestimmungien des Abs. (1) geIten 
nicht für 

a) R,echts<1ln~ä1te, Notare und Patentanwälte, 
b) Arzte, ZahnärZite, Dentisten (Zalmtech

'ni,k,er) und Pharmazeuten. 

Di e n 's t r e c h t I ä c h ,e B e s tim m 'U n gen. 

§ 2. (1) AIs DienstJfiJehmer im Sinne dieses Ver
fassung~ß1Cs'Ctzes gelten a1llle in§ 1, Ahs. (2) 
und {3), ,lit. a, des Arheiterkammergesetze.5 vom 
20, Juli 1945, Sr. G. BI. Nr. 95, angeführten 
Personen. 

(2) Als Dienstnehmer im Sinne dieses Ver
fassuhgsgesetzes gelten nicht 

a) Personen, die' im § 18, llit. b, des Veribots
:g,esetzes 1946 angeführt sind, 

h) Rechts- und Patentanwa.lts'<1Inwärter und 
Notar.iatsokmdirat,en. 

§ 3. Dienstnehmer, ,auf die § 17, Abs. (2), ,des 
VIerbotsgesetzes 1946 anzuwenden ist, sind frist
los zu entlassen. Die Entlassung kann entweder 

\.. 

vom Dienstgeber oder gemäß § 10, Acbs. (1), von 
der Kommiss~on beim Lan1desarbeitsamt (§ 9) 
ausgesprochen werden. Die Entlassung gilt als 
vom Dienstnehmer verschuldet. 

§ 3 a. (1) Dienstnehmer, auf die § 17, Abs. (2), 
des Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden' ist, sind 
von der Bekleidung 

a) v,on Leiterpost,en in pr,;vaten Heil-, Pflege-, 
Lehr- und Erziehungsanstalten sowie me
dizinisch-chemischen Laiboratorien, 

b) sonstiger leit,enrder Posten aller Art (ein
schließlich der Stellung eines Prokuristen, 
Handlung~bevollmächtigten und Ahtei
lungsleiters), 

c) vom Posten als Redakteur (§ 18, lit. h, 
des Verbotsges'etzes 194'6) ausgeschlossen. 

(2) Für Diensunehmer, auf die § 17, Abs. (3), 
des Venbotsges'etzes 1946 anzuwenden ist, gelten 
die Verhote des Abs. (1) bis zum 30. April 1948; 
dieses Verbot gilt nicht' für Partei anwärter, so
weit es sich um ,die Bekleidung leitender Posten 
der in Abs. (1), lit. b, bezeichneten Art handelt 
und soweit nicht § 4,a anzuwenden ist. 

§ 4. (1) Dienstnehmer, auf die § 17, Abs. (3), 
des Veriqot51gesebzes 1946 anzuwemden ist, 
können unter EÜ'lhaltungder gesetdich Zu
lässigen Min'destkündigungsfristen zum Fünf
zehnten oder Let:oten eines Kalendermonates 
gekündigt werden, wenn sie 

a)einen Leiterpost'en in privaten Heil-, 
Pflege-, Lehr- und Erziehungsanstalten 50-

,wie medizinisd1-chemischen Laiboratorien, 
b) .einen ,leit·enden Posten nach § 3 <1, Abs.(l), 

lir. b, 
c) einen. Posten als Redakteur {§ 19, Abs. (1), 

Et. ~, des Vel1botsges'et'z,es 1946] bekleiden. 

(2) Dien~tnehmer, die \ 
a) sich erwiesenermaßen im Berrliehe im l1a

. tionalsozialistischen Sinne besonders be
tätigt haben oder 

b) hauptsächlich aus politischen, dem Natio
. nalsozial1smusdienlichen Gründen oder 
deshallb ,angest,ellr wurden, weil sie zu Be
hörden, Parteistellen oder wirtsd1afdichen 
Organisationen enge Beziehungen hatten 
oder 

c) im Zuge der wirt:schaftlichen Durchdrin
gung Osterreidls durch 'das Deutsche Reich 
.auf Grund von Sonderverträgen angestellt 
wurden, 

.können unter Einh~ltung der gesetzlich zulässi
gen Mindestkündigungsfristen zu den gesetzli~ 
chen Kündigungsterminen, wenn sie jedoch dem 
Angestelhenges,etz unterliegen, zum Fünfzehn
ten oder Letzten eines 'Kalendermonates gekün
digt wer.den. 

(3) Sofern ArZite, Zahnärzte, Dentisten (Z'ahn
techn)iker) und Pbrarma:ceuten, auf die § 17, 
Abs. (3), des Verlbotsgesetz'es 1946 ,an:cuwenden 
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ist, ,in der Zeit vom 27. April 1945 his zum Itll
krahtreten des N aüonaJso.z,ia1isterugesetzes ent
l<l'$'sen worden sind, .gilt diese Entla:s'sung aJs 
Kündigung im Sinne dieses Vdfassungs'gesetzes 
in der ursprünglichen Passull.,g, ,es sei denn, daß 
die Entlasmng aus ;ander,en Gl'ünden als den in 
die'sem VerfassungsßJesetz ang,,,füLhrten ,erfolgt ist. 

§ 4 a . .(1) Aulf Anwärter der N5DAP sind die 
Best,immungen des § 1, Albs. (1), des § 3,a, 
Aibs. (1), Et.. b, und des § 4, Albs. (1), lit. b, 
nur anwendbar, wenn auf Grund aIIenfalls 
durch Anzeige thervorgeJkommenen Beltstungs
materia;les sichengilbt, daß die Anwendung 
dieser Bestimmungen zweckmäßig erscheint. 

(:t) Im übrigen iist § 20 des V,erlbütsgesetzes 
1946 auJf diese FäUe ant:uwenden. 

2. Nach ,§ 6 sind füLgende §§ 6 a und 6 b 
einzurf,iigen: 

,,§ 6 a. Macht der Diemt,geber Vlo·n dem ihm 
nach § 4, Albs. (1), zustehenden KfÜ,nd~gurig's
recht k.e,jnen Gebrrauch, ·se k,ann das dem Dienst
nehmer nach dem Dienstvertrag gehührende 
Monatsent:gelt vom lD.ienstgeber 'einseitig im 
Rahmen der Bestimmung,en des § 6, Abs. (1), 
heralbge,setztwerden. 

§ 6 b. (1) Dienstnehmer, au!f di,e § 17, Abs. (3), 
des Verootsges,etzes 1946 anzuwenden ist,~inld, 
wenn sie im Dienst bela~sen wenden, im FalLe 
einer ,in der Zeit zwiscfl.!en d~m 14. März 1938 
urid dem 30. Apr'i11945 erfüagten außertour
'lichen Vorrück,ung oder Beförderung j,edenfaJ.ls 
mindestens lauf 'den Stand zurückzuversctz.en, 
den sie 'sonst aulf Grund des Di~nstvertrages er-
reicht hätten. ' 

(2) Dienstl1!ehmer, ,a·uf die § 17, Abs. (3), des 
Verbotsgesetzes 1946 anzuwenden ist, können 
ven der auf Dienstv,ertrag Iberuhenden Vor
rückungin höhere Gehahs(Lohn)stufen bis zum 
30. April 1948 ausg,esch!lossen w,er,den, wobei 
der Zeitraum der Vo,rnückungssperre für eine 
allenhHs später an'f.allende VOrflückun'g nicht 
anz!Urechnen ist." 

3. Im § 7 sind 

\a) ,iI\1 Albs. (2) di,e Wort,e: "auf sie ',die Be
, Stiimm,ungen der §§ 4 und 12 des Verhüts-

\" 

'gesetzes nicht Anwendung finden" durch 
,die W ürte: "sie nicht a'ls sühnrcpflichtige 
Personen im Sünn;e des § 17 des V,er1bots
gesetzes 1946 gelten", 

b) im Albs. (3) die Worte: "auf die § 17 des 
Verlbütsgesetz,es IAnwendung' findet" durch 
,die Worte: ",die als belastete Per~onen im 
Sinne des § 17, A,bs. (2), des Verbots
g~setzes 1946 !gelt.en" und 

c) im ersten und zwe:tten Satz des Albs. (4) 
die Bezeichnung ,,§ 4" durch die Bezeich
nun.g ,,§ 4, Albs. (2)", zu ersetzen. 
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4. In § 8 Iha~endie Albs. {I) und (2) zu lauten: 
,,(1) w~n der Dienst,geber die ,Bntlass'ung nach 

§ 3 od,er die Au'f'hebung der außertüurlichen 
V ornückun:g eder Bdförderung, nach § 6 b, 

I 
Albs. (1), nicht Vlürnehmen, sO' hat er dies der 
Kommissiün [§ 9, Abs. (1)] .unter An,gabe der 
Gründe anzuz,eig,en und hievün den Betri·e'bsrat 
(Venrauensmänner) sowie den Dienstn,ehrmer z,u 
v,erst1indigen. 

,(2) Will der Dienstgeber ven dem ihm zuste
henden Kündigungsrecht (§ 4), dem Recht der 
Kürzung. der Bezü'ge [§6, Albs. (1 ), 'und 6 a] 
oder dem Recht der Vorrückunrgssptlrre [§ 6 b, 
Albs. (2)] keinen Gebrauch mach'en, sO' hat er 
hi,evon den Betridbsrat (Vertrauensmänner) 
unter Angahe der Gflünde zu verständigen.'t< 

5. In § 9, Abs. (1),' hat ,der zweite Satz zu 
l,auten: 

"Diese Kommissionen :haihen die in § 6, 
Albs. (8), § 7, Albs. (2) l,md (3), § 10, Abs. (1), 
und § ,15 bezeichneten Vel1ffÜ,gungen und Ent
scheirdungen' ausschließlich zu treffen." 

6. 'In § 10, Abs. (1), haben die ersten zwei 
Sätze z'u tauten: 

"Die Kommission [§ 9, A:bs.(l)] kann auf 
Antra,O' des B.etrielbsrates (Vertrauensmänner) 
oder "der zuständi'gen Landesstelrle des Oster
r,eichischen Geweriksch,alftsbil1lJdes die Ent1a~sun:g, 
Kündi'gung, 'KIür'l)ung der Sezüg,e, Aufhebung 
der auß.ertourlichen Vorrückun,g oder BeIför
derung oder di,e Vonückungssperre vertügen. 
Auf An,trag des D.ienstnehmers, des Betr~ebs
rates (Vertrauensmänner) oder der' zuständigen 
Landesstelle ,des Osterreichischren Gewerkschafts
bundes hat die Kommission ~ über Verfügung'en 
des Dienstgelbers, die 'er auf Grund der §§ 3, 
4, 6, 6a und' 61b getroff,en hat, ausschließlich zu 
entschei,den." 

7. Im § 10, Aibs. (2), Ihat der erste Satz zu 
laut,en: 

"Gegen Ved'Üigungen und Entscheidungen' 
[§ 9, Abs. (1)] der Kemmission steht dem 
Di,enstgeber, dem Dienstnehmer 'und dem Be
triebsrat (Vertrauensmänner), )m Flalle des § 8, 
Abs. (5), auch der zuständigen LandesstdIe dc; 
Osterfleichischen Gewel"'kschaiftsbundes, die Be
rufung zu.'" 

." 
8. Im § 11, Albs. (1), 'haben die ersten zwei 

SätZJe z;u lauten: 
"Der Dienstgeber kann von .den Maßnahmen 

d,ieses Ver'f,assung§geset~es nm bis zum Ahlat)f 
von drei Mona:ten nach IIJIkrafttreten des Na
tiorialso.zialistengesetzes Ge!b~auch mach,en. Er
f:.ihn der D~enstgeber erst späner die Tatsache, 
daß der Dienstnehmer unter den Kreis der 
sÜihnepflichtigen Pcrsonel). im 'Sinne des Ver
hotsgesetz;es fäHt, so kann der Dienstgeber 
binnen ,einer Frist von vier Wochen, gerechnet 
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vom Ta,ge der erilaJ~gten ,Kennt~is, von den I nehmer oder Ruhe-, bezrehungsweise Vedor; 
Maßna,hmen dies,es Ve11fasrungsges'etzes GehrauGh gungsgenuße,mpfänger bei der Kommission ein-
machen." ZJuhringen, die in :letizter Instanz entschieden 

9 I § 12 . d d' 'VT p' k . hat; richtet sich der hll!tra,g aul.f Entscheidung . ,m· I S'lIlJ le worte: " ersonenl reIs .... d ., b . 
. d .§§ 3 . d 4" d h d' W . K . d gegen el.ne VerJlugung es DI.en.lstge ers, sü Ist , ,er un ·urc l,e orte. " reIs er b' cl . . h § 

"ih fl' h . P . S' d § 17 der Antra'g 'eI . 'er KommISSIon nac 9, 
9lj n<ep lC t~gen ersanen 1m mone es . A.b (1) " 'b' 0' 

des Vertbotsgesetz,es 1946" zu ersetzen. .nJ s. .' emzu r!n~en. . . . , 
(3) DIe KommlSSlön kann dIe RechtswIrksam

keit iihrer Entscheidung nicht ,auf die Zeit vor 
dem Tag der A,nt,ra'gsteHung [Albs. (2)J er
strecken, es sei denn, daß die Ausnaihmeg,eneh
migung nach § 27 des VerhotSigesetzes eine 
Rückwirkungvorsieiht. 

10, Im § 13 werden dile ,Bestimmungen der 
Albs. (1) bis (3) durch fdIillende Bestimmungen 
ersetzt: 

",(1) Personen, die unter di,e Bestimmungen 
des § 3 a faUen, dürf,en auf i[)ienstposten, von 
deren Bekleidun:g si,e aUSlgeschlossen sind, nicht 
vermittelt w:erden. 

(2) Diensvnehmer, a'uf die § 17, Ahs. (2), des 
Verbotsgesetzes 1946 ,anzuwenden ist, dürfen 
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit des Dienst
vertrliges nur eingestellt werden, wenn die vor
heflige sch,riftliche Zu·stimmung eines beim Ar
beitsamt zu :bildenden Ausschusses v-or:1.iegt. 
Die,se Züst:i,mmu~g ersetiZt die Zustimmung nach 
der Arbeitsplatz:wechs&verordnunlg vom 1. Sep
t~mlber 1939, Deutsches R. G. Sl. I S. 1685." 

11. Die bisherigen Ahs. (4) und (5) im § 13 
erhallten ,die Bezeichnung ,,(3)" und ,,(4)". 

12. Im § 14, derrn die Bezeichnung Abs. ,,:(1)" 
beigefügt 'Wird, sind nach dem Worte: "Bezit"ks
verwa:ltungsbehöDde" die Worte: "in Orten, f.ür 
die eine :Bunde~po1iz'eiJbehörde besteht, von die
ser," einzusetzen. 

13. Dem § 14 ist folgender Ahs. (2) aniZU
füg,en: 

,,(2) Wer den Vorschriften der §§ 1 oder 3 a 
zuwiderhandeIlt, wird von der Bezirksver,wal
tu'ug'sbehörde, in Orten, für die eine Bundes
polizeilbehörde hesteht, von dieser, mit Geld 
bis 7JU 10.000 S oder mit Ar'rest bis zu sechs
Monaten bestra:ft. B-6de Straifen können auch 
nebeneilThander verhängt' werden." 

14. Der § 15 et1hä-lt die Ülber·schri:ft "Nacn
tr~gliche Anderung von Maßnahmen" und hat 
zu lauten: 

,,§ 15. (1)'. Wi11d nachträ-glich g'emäß § 27 des 
V:er!botsgesetze; 1946 e~ne hli'Sll'ahme' v.on der 
Behandlung nach dem Verbotsgesetz . bewilligt 
.oder etg~bt der rechtskräifüge Abschluß des 
Registriel'1ungslverlfahrens gJemäß § 7 des Ver
botSlgesetzes 1946 eine Anderung des Tatobe
staJ1Jdes, Idie für ,die iDurchiflÜhrung von Maß
n,Jjhmen nach diesem Vetfassungsg,esetz wesent
lich ist, so hat die Kommis~n (§ 9) auf An
tnlJg ein Verlf,ahren einzuleiten und eine Ent-

1 
scheidung zu fäHen. \ 

(2) Der Antrag n,ach Albs. (1) ist innerhallb 
einer Rri.st von vier Wochen, ger,echnet v.om 
Tage der Z'USt~HuIllg der Ausnaihmebewilligung 
oder des rechtskräftigen Aipschlusses des Regi
strierungsverfrlmms, vom Dienstgeber, Dienst-

(4) F'ü,r das über einen Antrag nach Abs. (1) 
eiJUzuJeitende Verifalhren gelten sinngemäß' die 
BestimmuIligen der §§ 9 und, 10. Durch die in 
diesem Verfahrenerg·ehende rechtskrä'ftige Ent
scheidung wifld eine frühere Ery!scheidung der 
Kommis.9ion ,soweit aufgehdben,als sie der spä
teren Enrsch'e1du'ng wide11spricht." 

15. Der § 15 a wird aufgehdben. 

16. Der § 15 b erhält "die Bezeichnung.-;,15 a" 
und hat zu lauten: 

,,§ 15 a. Wurde in einem gerichtlichen V.er
f.ahren ei11<e Klage 'zur GänZie oder teilweise des
haillb albgewiesen, weil Maßnahmen auf Grund 
de~ Bestimmungen dieses Gesetzes getrotfen 
wundem, so biMet die nachtdglliche Aufhebung 
oder Abänderung solcher Maßnahmen einen 
Wie:deraulfnahmeg11und . im Sinne des § 530 
ZPO." 

A h s c h n i t t 11. 

Übergangsbestimmungen. 

17. (1) Für nach § 3 des W~rtschai:ftssäuberungs
.gesetzes vom 12. Sept,ember 1945, St. G. B.l. 
Nr. 160, in seiner ursprungllichen Fassung. ent
iassene Dienstnehmer, ,die unt,er§ 4, Abs. (5), 
.des Verlbotsgesetzes 1946 hHen, treten die 
Rechtswirkungen der Entlassung nach Maßgalbe 
der Best·immungen der Abs. (2) bis (4) mit dem 
Zeitpurukt des Inlkr,a,fttretens dieses Bundesver
fassungsgesetzes außer Kralft. 

(2) Die Anspnüche der in Albs.{l) bezeichneten 
Dienstnehmer, iihrer Angehörrgen oder Hinter
bliebenen aUlf Ruhe- oder Versorogungsgenüsse, 
die ihnen· lauf GI'urud eines. Dienstv,e,rtrages, 
einer Dienstor,dnung oder sonst'i.ger B-estimmun
g,en ZJugesichert waren,. lochen in ungekür~ter 
Hahe\wieder auf.Unter,ha1t~beiträg,e,· die Ange
hörig,en eines ,in A:bs. (1) bezeichneten Dienst
nehmers auf Grund des§:1, Albs. (2), des Wirt
chaftssäuberung9geseuzes 'bewrlligt wurden, sind 
einzustellen. 

(3) Die ,En1Jlassu,ng eines in Abs. (1) bezeich
n.eten Dienstnehmers gilt a'ls Kündigung nach den 
geset,zlichen Be,stimmungen, die auf sein Dienst
verhä!ltnis unmittelbar vor der EntIassung An
wendung - gef:tmden haben, mit W'ir~ung vom 

, 
! 
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Zeitpunkt der Entlassungse'rikläru!llg. Soweit die Bes6mmungen des Albs. (7) hereits vor Inkra:ft
Kün!di~ungsfriist, die im Zei,tpunkt der Endas- treten dieses Bundesverfassungsgesetzes beendigt 
sungset1ldäru!lIg einzUIhalten ~wesen wäre, über und würden AMeft:iguI1g.stei~beträge nach dem 
den Zeitpunkt des Wil1ksamlk,eitslbeginnes dieses Inkra1fu.reten dieses Bundesverf,assungsges:etzes 
Bundesverfassu!llgsgesetzes hinausr,eicht, hat der f;vllig werden, wenn der Dienstnehmer ohne An
Dienstnehmer Anspruch auf das Entgdt in der wendung der Bestimmungen des ,§ 4, Albs. (1) 
Hölhe, in der es ihm unmittelbar v.or dem Zeit- : und (3), des W'irtschaftssäuberungsg~setzes ge
punkt der Entlassung gebührte. . kündigt wonden wä're, so gelbÜ1hpen diese Abfer-

(4) W d . A'b (l)'b z . h ·~te Dl'enst tigungsteilbeträ@e,denendasMonat'Sentgeltzu-enn . ,ern In ',s. e elc n~, n ,. - . . 
h . Z't L t . cl 'n Dl'enstver grundezuJIeg,en 1st, das dem Dlenstn,ehmer vor ne :mer l'm el'pUnlK e, In em seI' ,.' -.. . 

hältnis nach Albs. (3), erster Satz, geendigt semer KJündlgung Z!Ulletzt ge.buhrt hat. 

hätte, ein Anspl"lUch aouif Ahfertigung zugestan- (n) Den in den Abs. (1) bis (7) bezeichneten 
den wäre, so hat er auf jene Abfertigungsbei- Dienstmehmern, ih'ren Angehörigen oder Hinter
träge Anspruch., dre nach dem Wirksarnkeits- bIieibenen steht ein Anspruch ,auf Nachzahlung 
beginn dieses ,Bumdesvet1fassu.!lIgsgesetzes fällig von Rulhe- .oder Versor:gungsgenü'ssen, Kündi
wel'den. Diesen' Aibf,ertigungsibeträgen ist das gungsentschädigumg'en oder Ahfertigungs,telilbe
Monatsentgelt !ZJUgrun:de zu legen, das dem trägen foÜrdie Zeit vor dem Wirksam1keits
Dienstnehmer vor s·einer Entlassung zuIet\t ge- beginn dieses Bundesv,ertassUingsg.esetz'es nicht zu. 
bülhrte. 

(5) Die B:est,immungen des Albs. (2) gehen 
sinmgeniäß für Personen, denen auf Grund des 
§ 7, Albs. (3), 'des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
in s'einer ursprunglichen Fassung der Anspruch 
auf einen Ru:he- oder Versongungsgenuß aber
kannt worden ist, wenn sie unter § 4, Ahs. (5), 
des Venbots,gesetzes 1946 fal1en. 

(6) Die Anspruche aulf Ruhe- ode,r Versor
gungsg,enüsse, die Dienstnehmern, ihren An
gehörigen oder Hinte!1bliebenen auf Grund des 
§ 7, Abs. (4), des W,irtschaftssäulberungsgeserzes 
in seiner ursprünglichen Fassung gekürzt wur
den, lehen, wenn die Dienstnehmer unter § 4, 
Albs. (5), ,des' Vel1botsgesetZies .1946 faillen, mit 
dem Zeitpunkt des Wirksoamikeitsibeginnes dieses 
Bundesverfassungsgesetzes wieder in der Höhe 
auf, in der sie ihnen auf Gf\und eines Dienst
vertrages, einer Dienst()l1dnung oder s.anstiger 
Bestimmungen zugesichert w,aren. 

(7) Hei Dienstnehmern, die nach § 4, Ahs. (1), 
des Wirtschaftssäuberungsgesetzes in seiner ur
sprüngl1id1en Fassung gek'Ünidigt wUfiden oder 
nach § 4, Abs. (3), des Wiirtschaftssäuberungs
gesetzes i'n seiner ursprünglich,en Fassung .als ge
kÜl1Idigt gelten, verlängert sliCh die KündIgungs
frist, wenn sie unter § 4, Abs.(5), des Vetbots
gesetzes 1946 fallen, bis zu jenem Zeitpunkt, 
zu welchem sie ohne Anwendung der Best;im
mungen des § 4, Ahs. (1), des Wirtschalfts
säuberungsg,eset:zes in seiner ursprüng,l,ichen Fas
mng geendigt hätte. Soweit diese Kündigungs
frist über ,den Zeiitpunikt des WiJ:1bamikelts
beginnes dieses Bundes,verfassungsgeset'zes hin
ausreicht, hat der Dienstnehmer Anspruch auf 
da,s Emgel.r in -der Höhe, in der es ihm un" 
mittelbar vor dem Zeitpunkt der Kündigu!lIg 
gebülhrte. 

(8) Im Faolff·e des .A:bs. (7), letzte·r Satz, finden 
die Best,immung,en ,des § 7, Abs.(2), d'es Wirt
schaftssä,u'berungsgesetzes keine An wendu.ng. 
War das Dlienst'v,el1hältni's nach Maßga.be der 

18: (1) Die Ansprüche aUlf Rulhe- 'oder Ver
sorgungsgenüsse, die Dienstnelhmern, ihren An
gehörig:en oder HinteI1bEebenen zu'foIg,e § 7, 
Aibs. (1) und (4), des Wtirtscha.f'tssäuiberungs
geset,z,es in. seiner urspr,ünglichen Fa~ung aIb
erkannt oder ge'lciipzt wurden, leben, wenn aUlf 
die Dienstnelhmer § 17, Abs. (3), des Verlbots
gesetzes 1946 ,a,nzUlwenden ist, mit dem Ze~t

punkt des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundes
v:erfassungsgesetzes jln der Höhe wiede'r auf, in 
der sie auf Gr,und eines Di,enstv,ertragoes, ~iner 
Dienstor,ammg oder sonstilg.er Bestimmungen 
zugesichert w,aren. Z. 1, Abs. (2), letzter Satz, 
gilIr entsprechend. 

(2) Den in A'bs. (1) bezeidmeten Dienstneh
mern, ihren Angelhö,rigen oder Hinterbliebenen 
steht ein Anspruch auf NachzahluIljg von RuJhe
oder Versorgu'ngsgenüssen f;ür die Zeit vor dem 
Wli!1ksa,rnkeitslbeginn ,dieses Bundesverfassungs-
gesetzes nicht zu. . 

19. Die Bestimmungen der Z. 17, ,Albs. (1) 
bis {7), und der Z. 18 finden auf Sondervert,räge 
kerne Anwendung. 

XVIlir. HAUiPTSTüOK. 

Vorschriften auf dem Gebiet des Gesundheits
wesens. 

1. ArlZten, Zahnäreten, Dentisten (Zahntech
nikern), Plharmaz.euten und Tierärzt,en, auf die 
§ 17, Abs. (3), des VeribotsgeSletzes 1946 anzu
wenden ist; können aus Gründen des öffentlichen 
Interesses vom ILandeshauptmann (IBürgermeista 
der Stadt Wien) für die Ausübung des Berufes 
Auflagen, insbesondere die AusÜibung des Berufes 
;vn einem ,anderen Ort 'Vongeschrj,eben werden. 

, 
2. Die Bestimmungen de~ XU. Hauptstrüokes, 

Abschnitt I, iPunkt 5, dieses lBundesv,erfassungs
&esetzes Jinden auf di,e in ;Z. 1 genannten ,Berufs
gruppen sinngettnäß Anwendung. 
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3. Wer den Vorschriften dieses Hauptstückes 
2':uwiderhandelt, begeht eine Ver.waltungsüber
tretung un,d wird VOn der Bezirksverwaltungs
behörde, in Orten, in denen eine Bundespoliz·ei
behörde besteht, von dieser mit GeI.d bis zu 
10.000 S oder m.it Arrest bis zu sechs Monaten 
bestraft. Beide Strafen können auch nebenein
ander verhängt werden. 

XIX. HAUPT STüCK. 

Vorschriften auf dem Gebiete des Hochschul
wesens. 

Abschnitt 1. 

Die Verordnung des Staatsamtes für Volks
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
St. G.BI. Nr. 76, über die Zulassung und die 
Lehrtätigkeit der Privatdozenten an den wissen
,chaftlichen Hochschulen (Habilitationsnorm) 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 3, Abs. (6), hat zu lauten: 

,,(6) Bersonen, auf die § 17, Abs. (2), ·des Ver
botsgesetzes 1946 anzuwenden ist, ,dürfen als 
Bewerber um ·die Lehrbefugnis als Privandozent 
nicht zugelassen werden. Personen, auf die § 17, 
Abs. (3), des Vef'botsgesetzes 1946 anzuwenden 
ist, dürfen zur Bewerbung um die Lehrbefugnis 
für Philosophie, für mittlere oder neuere 
deutsche Literaturg·eschichte, für mittler,e oder 
neuere Geschichte, für Volkswirtschaftslehre, für 
Volkswirtschafts politik, für Sozialpolitik oder 
für GesellschaftsIehre nicht, ,für ein anderes Fach 
jedoch nur mit Zustimmung ,des Bundesministe
riums für Unterricht zugelassen werden'." . 

2. § 5, Abs. (3), hat zu lauten: 

,,(3) Der Bewerber hat übepdies eine Bestäti
gung der GemeiItdebehörd~, in deren Bereich er 
zur Zeit der Anlage der Registrierung der 
Nationalsozialisten seinen ordentlichen Wohn
sitz hatte, beiz:ubringen, daß er in 'den beson-' 
deren Listen .der Nationalso2':ialisten nicht als 
~ühnepflichtige Person (§ 17 des Verbotsgesetzes 
1946) verzeichnet sei, oder daß er einer be
stimmten, in der Bestätigung anz'uführend'en, 

. in dem § 17 des Verbotsgesetzes 1946 erwähnten 
Personengruppe angehöre." 

, 3. § 21, Abs. (1), Z. 5, hat zu lauten: 

neuere deutsche Literaturgeschichte, mittlere 
öder neuere Geschichte, Volksw1rtschaftsLehre, 
Volkswirtschaftspolitik, Sozi'alpolitik, Ges~ll
schaftsltihre oder eines il,1rer Teilgebiete um
faßt;" 

4. Zu § 21, Abs. (1), Z. 7, ist hinzuzufügen: 

"Ein solcher Widerruf kann insbesondere er
folgen, wenn auf einen Privandozenten, ·dessen 
Lehrbefugnis andere als die in Z. 5 genannten 
Fachgebiete umfaßt, § 17, Abs. (3), des Verbots
gesetzes 1946 Anwmdung findet." 

Absclhnitt 11. 

Die V erondnungdes Staats,;limtes Wr Vo~ks
aUlfklärung, ,für Unternicht und Erz,ielhung und 
für :Kultusang,elegenheiten vom 9. Juli 1945, 
St. O. BI. Nr. 78, >über den Erwerb, ,die Füh
rung und den VIerlustinländischer akademischer 
Grad,e, wird ahgeändert, wie fo'1gt: 

5. § 3 wind ,aufgehoben. 

6. § 9, Abs. (2), lit. a, entfällt. 

A b s c h n i t t III. 

Die Verondnullig des Staatsamtes für Volks
.au.fklärun,g, ,f'ür Unt,erricht und Erziehung und 
für Kuhusange1e~enheiten vom 3. September 
1945, St. G. BI. Nr. 167, über ,die Berufsreilfe
pl1Ü1fung zum Erwenb _der Stu,dienberechügUllJg 
an wissensch;vftlichen Hochschulen w,ird ab~e
ändept' wie folgt: 

7. § 3; Albs. (2), lit. c, hat zu lauten: 

,;c) ein .fr.üihestens drei Monate vor .der An
meJdung von der zuständigen Sicherheits
behör,de aus:gesteJltes Leumundszewgnis a'ls 
Nachweis der Unbescholtenlheit." .-

8. § 3, Albs. (3), entfäLlt; ,die b~sihepj,gen A'bs. 
(4) und (5) erhalten .die Albsat2':bezeichnungen 
(3) und' (4). 

Abschnitt IV. 

Die Verordnung ,des Staatsamtes für V'Ülks
auHdärung, für Unterricht und Erziehung und 
für KuItus,ange1e,genheiten V'Ol11 3. September 
1945, St. G. BI. Nr. 170,ülber die studentische 
Selbstverwaltung an ,den Hochschulen w~sseri
schaftlicher' und klÜmtlerischer Rlichtung wird 
abgeändert wie fo1gt: 

9. § 4, Z. 1, ihat Zu Lauten: 
,,5. ·Wenn der Privandozent als Kriegsver

brecher nachdem Kr.iegsverbrechergesetz in "Bis zum 30.' April 1950 jene Studierende, 
,eifler derzeitigen Fassung oder gemäß §~ 3 a, auf ,diie § 17, Abs. (2), des Verhotsgesetzes 1946 
3 b, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g, 10, 11 oder 12 ,des Ver1;lots- und ibis zum 30. Aprill 1948 jene, auf die § 17, 
gesetzes 1946 rechtskräftig verurteilt wurde, Abs. (3), des Verlbotsgesetzes 1946 anzuwenden 
ferner wenn er als belastete Person im Sinne ist." 
des § 17, Abs. (2), des Vepbotsgesetzes 1946, ;ls 10. Dem § 7, Abs. (1), wird ang.ef.ügt: "stu
mindei!t)elastete P.erson im Sinne des § 17, (3), dierende, auf ,die § 17, Albs. (2), \qes Ver,bots
des Verbotsgeset2':es 1946 ver2':eichnet wurde, in ges'etzes 1946 anz,uwendcn ist, sind bIS 30. April 
dem zulet2':t genannten Fall j·c,doch nur, wenn 11950 von ,der Teilnahme an diesen Wahlen aus-

. seine Lehrbefugnis Philosophie, mittlere oder ,gesch1o-ssen." 
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xx. HAUiPTSTüOK. 

Besti!11mungen auf dem Gebiete des Fürsorge
wesens. 

Abschnitt 1. 

Das Gesetz vom 12. Juni 1945, St. G. BI. 
Nr. 36, ülber vorläufige Maßnahmen zur Ent
schädigung der Kriegsopfer wind abgeändert wie 
folgt: . 

1. §. 3, lit. b, er~ter Hal~bsatz, hat zu lauten: 
\ 

. "Personen, au.f die § 17, Ahs. (2), des Vet1bots-
'gesetzes 1946 anz\l wenden ist, beziehungsweise 
ihren Entschädigungsan:;pruch von solchen Per-
sonen alblei,ten;".. . 

:Ahscihnjtt n. 
Das Gesetz vom 24. Jut.i 1945, St. G. BI. 

Nr. 106, über die Einschränikung .des FamiJien
unterhaltes wird abgeändert wie fol'gt: 

2. § 3, Z. 2, hat 'zu Lauten: 
"zu ,den Personen gelhören, auf die § 17, 

Abs. (2), des VerlbotSigesetzes 1946 an zu wenden 
ist," . 

A Ib s c h n i t t 1II. . 
Die Verordnung des Staats,amtes für sozial~ 

Verwalltung im Einvernehmen, mit den be
tei'l;igten Staatsämtern vom 27. August 1945, 
St. G. Bt Nr. 146, über die lEinschränikung des 
Familienunterhaltes wind abgeändert wie folgt: 

3. § 8, Satz 1, hat zu lauten: 
"InsoIange einem Ansuchen um Ausnahme 

von der Belfiandlun'g nach ,den Bestimmungen 
der Artikel III unrd IV des Vertbotsgesetzes 1946 
oder einem Anspruch gegen .die Au1fnahme eines 
vermeint'lich NichtregistrierungsplHichti,gen nicht 
stattgegeIben wurde, gelten als von ,der Gewäh
rung, der AlbschLa.gsza:hlung nach § 3, ZiHer 2, 

, ' 

23 
. 

dieses GeSetzes, ausgeschlossen sald1e Personen, 
,die nach den lEintragungen in .den Me'ldeblättern 
a·ls 'zu den im ,§ 17, Ahs. 1(2), des Vei"'botsgesetzes 
1946 genannten Personen .geJhörig angemddet 
erscheinen." 

XXI. HAUPTST,OOK. 

Schlußbestimmungen. 

1. Die IBwn.desminis~eriensindermächti.gt, die 
in den Hauptstücken Ibis XX 'g,enannten 
Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der 
Änderungen' und &:rgänzungen, .die sich aus dem 
vonliegenden BUllidesver,fassungsgesetz ergeben, 
sowie unter iSedachtnahme auifdie gegen
wartlg·en staa,ts.- und verwaltungsrechtlichen 
,Einrichtungen clurch Veror.dnung mit rechts
verlbind.t.icher Kraft ZIU verlautbaren. 

2. Soweit !die im VerbötSigesetz 1946 awf.ge
zähJten Siilhfl·eifotgen der AUslfülhrung .durdi be~ 
sondere' Bundesgesetu lbedülifen,könneh.diese 
A'uSlflühroun,gsbestirn,munßcndurch einfath<; BUfl~ 
desgeset:te .getrc;iifen werden; ,die Bestimmungen 
der Hauptstücke VI:I bis X, XII, XVlII bis~ XX 
gelten, ;Ws sdlche ein'fache B,unde9gesetze. 

3. Im Wege ,der Landesgesetzgehung können 
über die Vorschdften dieses Bundesverfassungs
gesetzes hinausgehende .Bes1;immungen ·'.gegen 
Nationalsozialisten nicht ßetrolf,fen werden. 

. 4. Redmfolgen, die nach iden ~hestehenaen 
Rechtsvorschriften an rechukrättige VeruI'uilun
.gen· geknüpft sind, Iblei.ben uniherührt. 

5. Die Besümmul1Igen ,des XVII. Haupt
stü~es, Z. 8, dieseß ,Bundesverfassung&geserzes 
t,reten rückwit1kenld mit 1. August 1946 in Kraft. 

6. Mit der V.öl!lziehuh'g dieses Bundes
v-et'f,asS1lng~ese~es iSt die 8 und es regierung be
traut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Mit delu'Zti,sammeribruch der deutschen 1. Die Registrierung der Nationalsozialisten. 
Wehrniacht orach auch -das nationalsozia1i-
stische' Gewa1tregim~ im Deutschen' Reich Die Registrierung der Nationalsozialisten 
und allen unterworfenen Ländern zm;ammfm. ist eine behördliche Maßnahme. Ihr entspricht 
Damit standen die befreiten Länder vor dem als technische Voraüssetzung die Einführung 
Problem der innerpolitischen Bereinigl).ng einer Meldepflicht 'der NationalsoziaUsten. 
des N,ationaJsozialismus. Di'e,ses Problem D<er Kreis der meldepflichtigen Personen um-, 
wurde itl österreich nicht in flevolutionärer faßt'e die Parteimitglieder, die Parteian· 
Form' Igelöst, sondern der Versuch unter- wärter, die Angehörigen d(;)r Wehrverbände 
nommen; dieses 'Problems auf legistischem sowie die Personen, die sich um die Auf
Wege Herr zu werden. Die Richtung, in der nahme in die SS beworben hahen. Der Zeit· 
sich die gesetz.geberischen Maßnahmen be- raum, in dem die vorhin umschriebene Be
wegen sollt~n, w~r durch die -Regierungser- ziehung zur NSD AlP, oder ihren Wehrver
klärung vom 27,. April '1945 gewiesen; Keine' bänden zustande gekommen sein mußte, 
Milde, sondern Behandlu'ng nach dem' gfei- reicht vom Parteivel"bot (1. Juli 1933) bis 
ehen Ausitahmsrecht, das sie anderenaufge- zur Unabhängigkeitserklärung öster.r,eich:;a 
zwung,enhatten, für j<ene; "welche aus Ver. (27. April 1945). 
achtung der Demokratiennd der I 'demokra. 
tischen Freiheiten' ein Regime der- Gewillt 2. Die Auferlegung von SühnefolgeIl. 

tätigkeit, des Spitzeltums, der Verfolgung Das Gesetz unterscheidet einerse.its Un~ 
und Unterdrückung über unserem V'olke auf-, rechtsfolgen, die kraft Gesetzes eintreten, und 

. gerichtet ~nd erhalten, weiches das Land in ,s<Vche, die erst im Zuge eines gerichtlichen • 
diesen abenteuerlichen Krieg gestürzt und oder administrativen Verfahrens ausgespro
es der Ve'rwüstung preisgegeben hatten". chen werden, andererseits ~wingende unu 
,Jene, die nur ans Willens'schwäche, infolge faklIlative UnrechtsfoJgen. Das Gesetz stellt 
ihrer wirtschaftlichen Lage, aus zwingendel) sich weiters nicht als erschöpfende Rechts
öUentlichen Rücksichten wider innereÜber~ quelle für die Sühne&olgen dar, sondern läßt 
zeugung >und ,ohlle an den Verbrechen der, auch noch die Möglichkeit offen, für einen 
Faschisten t,eilzuhaben, mitgegangen sind" gewis,sen Kreis ( 17) durchf,)ondergesetze 
sollten in die Gemeinschaft des Volkes zu- Sühnefolgen einzuführen. 
rückkehren . und !somit nichts zu befürcl)ten 
haben. ( , 

Das, Gesetz nun, das das Problem des 
Nationalsozialismus in öst'erreich auf legi
stischem Wege bereinigen sollte, war das 
Verbotsgesetz (Verfassungsg'lesetz vom 8. Mai 
1945, St. G. BI. Nr. 13). D-as Gesetz ist auf 
,dem Grundgedanken aufgebaut, zunächst den 
Personenkreis, ,der sich parteimäßig zu: den 
Trägern der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft bekannt hatte ~der durch sonstige 
Handlunglen zur Errichtung und Aufrechter
halhmg de~ nationalsozialistischen GewaH
herrschaft beigetragen hatte, aus staatspoliti. 
schen Gründen zu ,erfassen und ihn gewis-;en 
Zwangsfolgen zn unterstellen. wobei die Mög. 
lichkeit einer individuellen Freistellung un
belasteter National~oziaHsten offen gehalten 
wurde. Demgoemäß sah das Gesetz vor: 

Sühnepflichtig sind, und zwar in einem auf 
den Grad ihrer politischen Belastung abge· 
stuften Umfang, nachstehende Personen: 

a) Illegal,e (§ 10). 
'b) Schwerbelastete Illegale (§ 11). 

c) Funktionäre der Partei oder der Wehr-
verbände (§ 17). 

d) Ang,ehörige der SS (§ 17). 
e) Förder,er (§ 12). 

Sonstige regtstrierungspflichtige Per'sonen 
unterliegen mit Ausnahme der unter §§ 4 
und 12 fallenden Beamten, Apgesteliten, Be· 
diensteten und Arbeiter d,es Staate,s, der Län
der (Stadt Wien); der Gemeinden, öffent
lich-rechtlicher Körperschaften, der öster
reichischen Natio:o.albank, Stiftungen, Fonds 
und . Anstalten oder deren' Betriebe und· 
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Unternehmungen nach dem Ver b.o t sg e
s e"t z keinen Sühnefolgen. Wohl aber 
knüpI,en so n ,s ti g.e G es e t z e an die Re
gistrierungspflicht nach § 4 gewisse be
lastende Rechtsfolgen (zum BeiSipiel das Ver
einsreorg,anisationsgesetz, die Rl'lchtsanwalts
ordnung 1945, die Notariatsordnung . 1945, 
das Wohnungsanforderungsgesetz, das Ar-

. beitspflichtg,esetz, das Wirtschaftssäuberungs
gesetz). 

ß. Die ausnahmsweise Nachsicht der Sühne" 
folgen. 

Zur Vermeidung unbilliger Härten und im 
Interesse einer -Abstufung der Sühnefolgen 
sah das Gesetz die Möglichkeit einer aus
nahmsweisEm Nachsicht d,er ,Registrierung 
und der Sühneiolgen durch einen Gnadenakt 
des Staatsoberhauptes vor (§ 27). Diese Nach
sichtsmöglichkeit . war auf dem System der 
individuellen Behandlung, nicht aber auf dem 
einer generellen Ausnahme aufgebaut. 

Die praktischen Erfahrungen, die' sich aus 
der Handhabung des Verbotsgesetzes erge
hen, erwiesen alsbald dessen Reformbedürf
tigkeit. Insbesondere war es die Abstellullg 
der Nachsichtsmöglichkeit auf den individu
ellen Fall, die geradezu die obersten Staats
organe mit einer Lahmlegung bedrohte und, 
da die Mehrz'ahl der meldepflichtigen Per
son.en für sich die Möglichkeit der Erwirkung 
eines Gnadenaktes in Anspruch nahm, das 
Verbotsgeseti praktisch unanwendbarwer
den lief3. Da,s Prinzip, auf dem das Verbots
gesetz aufgebaut war - Registrierung und 
Sühnefolg,en als Regel und gnadenweise 
Nachsicht als Ausnahme -, wurde in der 
Praxis in das Gegenteil verkehrt, ein Um
stand, der, abgesehen von .der unerträglichen 
Belastung der Verwaltungsbehör,den, der Be
handlung des Nationalsozialistenproblems die 
nötige Durchschlagskraft zu nehmen imstande 
war. 

Diesem Übelstand sollte mit der 2. Ver
botsgesetznovelle (B. G. BI.' Nr. 16/1945) ab
geholfen werden. Sie schränkte einerseits 
das Prinzip der individuellen Behandlung 
auf die Nachsicht' von JSühnefolgen nach Ar
tikel III und IV des Vel1botsgesetzes und die 
Nachsicht von solchen Nachteilen ein,die in 
anderen Gesetzen an die Tatbestände nach 
§§4, 10 und 17 geknüpft waren, anderer
seits schuf sie die Möglichk,eit der gruppen
weisen Entregistrierung und verband damit 
die generelle Befreiung dm solcher Art ent
registrierten Personen von den Rechtsfolgen, 
die das Verbot,sgesetz oder die besondlO'ren 
Rechtsvors'chriften ausgesprochen hatten. 

Im Zuge der Parteienverhandlungen über 
die Abgrenzung der zu entregistrierenden 

25 

Gr\l:ppen kl;lm eIne Vereinparung der politi
schen Parte1en zustande, der,en Zweck 'sein 
soll, "eine. einheitliche und dauerndj'l RE'ge~ 
lung des Nazjproblems . für .österreich ZU 
treffen". Die Ver,einbarung, die in der Tages
presse vom 30. März 1946 veröffentlicht 
wurde, soll die Grundlage für ein vom Natio
nalrat zu erlassendes "Gesetz zur Entnazi
fizierung" biLden. 

Die Gl"und,sätz,e, nach dEmefl der Parteien
vereinbarung zufolge das National,sozialisten
problem behandelt werden soll, sind fol
gende: 

1. Übernahme des PrinZips (der Melde
pflicht und der Registrierung der National
sozialisten bei gleichzeitiger Ausnahme ge
wisser Gruppen von der Meldepflicht und der 
Registrierung. 

2. ~inteilung der me1depflichtig,en National-
sozialisten in drei Gruppen, und zwar: 

a) Kriegsverbrecher, 
b) belastete Nationalsozialisten, 
c) .Milldel'belastete. 

3. Strafrechtliche V,erfolgung der Kriegs~ 
verbrecher. 

4. EinführUng einer Sühnepflicht . für son
stige meldepflichtige Nationalsozialisten, und 
zwar dem Grade nach up.terschiedlich: 

a) für belastete Personen, 
b) für minderbelastete .Personen, 
c) für Parteianwärter, 

5. Beibehaltung des Prinzips der indivi
duellen Nachsicht der Sühnefolgen nach den 
Artik,eln III und IV des Verbot$gesetzes und 
nach den, besonderen Gesetzen durch den 
Bundespräsidenten unter Einschränkung auf 
besondere Ausnahmefälle. 

6. Erschöpfende iBehandlung des ,National
sozialistenpwblems in dem in Aussicht ge
nommenen Entnazifizierungsgesetz: 

Von dies,en Grundsätzen ausgehelld,' hat 
das Bund~skanzleramt' in Zusammenarbeit 
mit sämtlichen beteiligten Bundesmini:sterien 
den Entwurf eines Verfassungsgesetzes über 
die B;eharrd1ung der' Nationalsozialisten 
(National:sozialisteng-esetz) ausgeal'beitet. In 
gesetzestechnischer Hinsicht stellt sich das 
Gesetz nicht aLs ,eine völlige Schöpf,ung neuen 
Rechtsstoffes dar. Was das eigentliche Ver
botsgesetz betrifft, so wurde bewußt davon 
A~stand genommen, da,s Verbotsgesetz neu 
zu fassen, sondern der Entwurf in gesetzes
technischer, Hinsicht als ,eine Novelle zum' 
Verbotsgesetz aufgebaut. An die Novellierullg 
des Verbotsgesetzes (Hauptstück 1) schliej~t 

sich,' auf 19 Hauptstücke aufgeteilt, einer
seits die Novellierung sämtlicher bisherigell 

\ 
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Gesetze, die irg~ndwle mit dem NatiOnal-I halten im Hinblick darauf, daß nicht nur das 
so~iaU~tenprobleIIi.zusammenhäng~n,anderer- Verbotsgeset~l. sondern eine Vi~lzahl an~e·re.r 
selts dIe Aufstellung neuer gesetzheher Rege. Gesetze abgeandert werden, eme Ermachh
lungen,die hinsichtlioh ,einzelner verwal'I' gung an die Bundesministerien zur Verlaut
'ungs~ebiete . im Hinbli0k .aUf. die durch die barung dies~r Ges~tze .durch Textverordmin
Partelenverembarung bestImmte Neufassung .glm. DesgleIChen 1st m den übergangsbe
des Verbo~gesetzes. notwendig sind (zum I stimmu.ngen das Prinzip der erschöpfenden 
Beispiel gewerberechtliche Vorschriftell, Behandlung der National:sozialistenfrage auch 
Sühneabgabe u. dg1.). Das XXI. Hauptstück für den Bereich der Landesgesetzgebung aus
enJhäH die SchlußQesUm.mungeu. Diese ent- drücklieh festgelegt. 
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